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Kirchengesetz  
vom 27. November 2008 

zur Änderung des Kirchengesetzes über 
die Rechtsverhältnisse der Angestellten in 

der Evangelisch-reformierten Kirche 
(Synode evangelisch-reformierter Kirchen 
in Bayern und Nordwestdeutschland) in 

der Fassung vom 23. November 2006 
 
     Die Gesamtsynode hat das folgende Kir-
chengesetz beschlossen, das hiermit verkün-
det wird: 

     Das Kirchengesetz über die Rechtsverhält-
nisse der Angestellten in der Evangelisch-
reformierten Kirche (Synode evangelisch-
reformierter Kirchen in Bayern und Nordwest-
deutschland) in der Fassung vom 23. Novem-
ber 2006 (Gesetz- und Verordnungsbl. Bd. 18 
S. 454) wird wie folgt geändert: 
 

Artikel I 
 
1.  In der Überschrift sowie in § 1 und § 2 Ab-

satz 2 wird das Wort „Angestellten“ durch 



die Wörter „Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter“ ersetzt. 

 
2.  Die Abschnittsüberschriften „Abschnitt I All-

gemeine Bestimmungen“ und „Abschnitt II 
Schlussbestimmungen“ werden gestrichen.  

 
3.  § 2 wird wie folgt geändert: 
 
     a)  Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst: 
 
          „(1) Die Dienstvertragsordnung der   

Evangelischen Kirche in Deutschland 
(DVO.EKD) vom 19. Dezember 1989 in 
der jeweils geltenden Fassung – mit 
Ausnahme der §§ 8 und 14 – gilt für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der  
Evangelisch-reformierten Kirche 
(Synode evangelisch-reformierter Kir-
chen in Bayern und Nordwestdeutsch-
land) sinngemäß, soweit dieses Gesetz 
nichts anderes bestimmt. 
      Es gilt die Eingruppierungsordnung 
des Tarifvertrages des öffentlichen 
Dienstes (TVöD). Soweit dieser für Be-
rufsgruppen des kirchlichen Dienstes 
keine Tätigkeitsmerkmale enthält, rich-
tet sich die Eingruppierung nach der 
Eingruppierungsordnung der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland. 
      Bis zum In-Kraft-Treten der jeweili-
gen Eingruppierungsordnung gelten die 
Vorschriften der Dienstvertragsordnung 
der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land einschließlich der Arbeitsrechtsre-
gelung zur Überleitung der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in die Dienstver-
tragsordnung der Evangelischen Kirche 
in Deutschland und zur Regelung des 
Übergangsrechts in der jeweils gelten-
den Fassung.“ 

 
     b)  In  Absatz  3  wird  jeweils vor dem Wort  
          „Mitarbeiter“ die Wörter „Mit-

arbeiterinnen und“ eingefügt und die 
Wörter „Angestellten- oder Lohnverhält-
nis“ durch die Wörter „privatrechtlichen 
Arbeitsverhältnis“ ersetzt.  

 
4.  Der Wortlaut des § 3 wird gestrichen. Der 

bisherige § 4 wird zu § 3.  
 

Artikel II 
 
     Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 
2009 in Kraft. 
 
     L e e r, den 15. Dezember 2008 
 

Der Präses der Gesamtsynode 
 

D u i n 

Dienstvertragsordnung der Evangelischen 
Kirche in Deutschland 

(DVO.EKD) 
 

vom 19. Dezember 1989 (ABl. EKD 1990 S. 
201) i.d.F. vom 25. August 2008 (ABl. EKD S. 
341) zuletzt geändert am 6. November 2008 
(ABl. EKD S. 380) 
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Abschnitt I 
Allgemeine Vorschriften 

 
§ 1 

Geltungsbereich 
 
     Diese Arbeitsrechtsregelung gilt für die 
Rechtsverhältnisse der privatrechtlich be-
schäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Evangelischen Kirche in Deutschland, der 
Hauptgeschäftsstelle ihres Diakonischen Wer-
kes, des Evangelischen Entwicklungsdienstes 
(EED) sowie der Einrichtungen und Werke, die 
die arbeitsrechtlichen Bestimmungen der    
Evangelischen Kirche in Deutschland anwen-
den (Anlage*). 
 

§ 2 
Kirchlich-diakonischer Auftrag 

 
     Kirchlicher Dienst ist durch den Auftrag be-
stimmt, das Evangelium Jesu Christi in Wort 
und Tat zu verkündigen. Der diakonische 
Dienst ist Lebens- und Wesensäußerung der 
evangelischen Kirche. 
 

§ 3 
Referenzregelungen 

 
     (1) Die Arbeitsrechtliche Kommission orien-
tiert sich bei der Gestaltung der Dienstver-
tragsordnung der Evangelischen Kirche in 
Deutschland an dem Tarifvertrag öffentlicher 
Dienst (TVöD) in der jeweils für den Bund gel-
tenden Fassung, an dem Bundesangestellten-
tarifvertrag - Kirchliche Fassung Rheinland-
Westfalen-Lippe (BAT-KF RWL) sowie an den 
Arbeitsvertragsrichtlinien des Diakonischen 
Werkes der EKD (AVR-DW.EKD). 
 
     Anmerkung zu § 3 Abs. 1: 
Die Orientierung soll grundsätzlich in der o. g. 
Rangfolge erfolgen. Ein Antrag auf Abwei-
chung von der jeweils geltenden Fassung des 
TVöD bedarf eines kirchenspezifischen, insbe-
sondere strukturellen oder finanziellen Grun-
des. Ein entsprechender Antrag muss inner-
halb von 6 Wochen nach Zugang der Informa-
tion durch die Geschäftstelle über die Ände-
rungen der oben genannten Regelungswerke 
erfolgen. Die Information wird unverzüglich 
gegeben. 
 
     (2) Auf die Arbeitsverhältnisse der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter finden die Bestim-
mungen des Tarifvertrages für den öffentli-
chen Dienst in der jeweils für den Bund gelten-
den Fassung (TVöD) sowie die diesen ändern-
den, ergänzenden und ersetzenden Tarifver-
träge Anwendung, soweit im folgenden nichts 
anderes bestimmt ist oder bei zukünftigen Än-
derungen durch die Arbeitsrechtliche Kommis-
sion bestimmt wird. Wird im TVöD auf die für 

die Beamtinnen und Beamten geltenden Be-
stimmungen Bezug genommen, sind die Vor-
schriften anzuwenden, die für die Kirchenbe-
amtinnen und Kirchenbeamten der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland gelten. Gleiches 
gilt, wenn keine Beamtinnen und Beamten bei 
dem Dienstgeber beschäftigt sind. 
 

§ 4 
Allgemeine Pflichten 

(Ergänzung zu § 3 TVöD) 
 
     Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen 
nach ihren Gaben, Aufgaben und Verantwor-
tungsbereichen zur Erfüllung ihres kirchlichen 
und diakonischen Auftrages bei. Ihr gesamtes 
Verhalten im Dienst und außerhalb des Diens-
tes muss der Verantwortung entsprechen, die 
sie als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter im Dienst 
der Kirche übernommen haben. 
 

§ 5 
Verpflichtung 

 
     Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter ist bei 
Dienstantritt über Rechte und Pflichten zu in-
formieren und auf den Inhalt der §§ 2 und 4 zu 
verpflichten. Über die Verpflichtung ist ein Pro-
tokoll aufzunehmen, das die Mitarbeiterin oder 
der Mitarbeiter mit unterzeichnet. 
 

§ 6 
Qualifizierung 

(Ergänzung zu § 5 TVöD) 
 
     (1) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind verpflichtet, ihre Kenntnisse und Fähig-
keiten durch berufliche Fortbildung aufrechtzu-
erhalten und weiterzuentwickeln. Der Dienst-
geber ist verpflichtet, hierfür entsprechende 
Voraussetzungen zu schaffen. 
 
     (2) Näheres bestimmt die Arbeitsrechtliche 
Kommission in einer besonderen Arbeits-
rechtsregelung. 
 

Abschnitt II 
Arbeitszeit 

 
§ 7 

Regelmäßige Arbeitszeit, Arbeitszeitkonto 
(Ergänzung zu §§ 6 und 10 TVöD) 

 
     Die Umsetzung genereller Änderungen der 
regelmäßigen Arbeitszeit oder die Einführung 
von Arbeitszeitkonten zur Flexibilisierung der 
Arbeitszeit kann über die Regelungen der §§ 6 
und 10 TVöD hinaus durch Dienstvereinba-
rung näher bestimmt werden. Die Arbeits-
rechtliche Kommission setzt hierfür Rahmen-
richtlinien. 
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Abschnitt III 
Eingruppierung, Entgelt und  

sonstige Leistungen 
 

§ 8 
Eingruppierung 

 
     (Derzeit nicht belegt. Wird im Zusammen-
hang mit einer neuen Eingruppierungsordnung 
geregelt.) 
 
     Anmerkung zu § 8: 
Eingruppierungen von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, die ab dem 1. Januar 2009 ein-
gestellt werden, erfolgen bis zum In-Kraft-
Treten einer neuen Eingruppierungsordnung 
nach Maßgabe des § 14 ARRÜ-DVO.EKD. 
 

§ 9 
Stufenzuordnung 

(Abweichung von § 16 (Bund) Abs. 2 und 3 
TVöD sowie von § 17 Abs. 2 TVöD) 

 
     (1) Bei der Einstellung werden die Mitarbei-
terinnen oder Mitarbeiter der Stufe 1 zugeord-
net, sofern keine einschlägige Berufserfahrung 
vorliegt. Verfügen Mitarbeiterinnen oder Mitar-
beiter über eine einschlägige Berufserfahrung 
von mindestens einem Jahr aus einem vorhe-
rigen befristeten oder unbefristeten Arbeitsver-
hältnis zu einem Dienstgeber im Geltungsbe-
reich dieser Arbeitsrechtsregelung, erfolgt die 
Stufenzuordnung unter Anrechnung der Zeiten 
der einschlägigen Berufserfahrung aus diesem 
vorherigen Arbeitsverhältnis. Ist die einschlägi-
ge Berufserfahrung von mindestens einem 
Jahr in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis 
zu einem anderen Arbeit- oder Dienstgeber 
erworben worden, erfolgt die Einstellung in 
Stufe 2, beziehungsweise - bei Einstellung 
nach dem 31. Juli 2011 und Vorliegen einer 
einschlägigen Berufserfahrung von mindes-
tens drei Jahren - in Stufe 3. Unabhängig da-
von kann der Dienstgeber bei Neueinstellun-
gen zur Deckung des Personalbedarfs Zeiten 
einer vorherigen beruflichen Tätigkeit ganz 
oder teilweise für die Stufenzuordnung berück-
sichtigen, wenn diese Tätigkeit für die vorge-
sehene Tätigkeit förderlich ist. 
 
     Anmerkung zu § 9 Abs. 1: 
1.  Einschlägige Berufserfahrung ist eine be-

rufliche Erfahrung in der übertragenen oder 
einer auf die Aufgabe bezogen entspre-
chenden Tätigkeit. 

 
2.  Ein vorheriges Arbeitsverhältnis im Sinne 

des Satzes 2 besteht, wenn zwischen dem 
Ende des vorherigen und dem Beginn des 
neuen Arbeitsverhältnisses ein Zeitraum 
von längstens sechs Monaten liegt; ab der 

Entgeltgruppe 13 verlängert sich der Zeit-
raum auf längstens zwölf Monate. 

 
     (2) Bei der Einstellung von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern im unmittelbaren Anschluss 
an ein Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber, 
der eine der Dienstvertragsordnung der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland vergleichbare 
Arbeitsrechtsregelung bzw. ein vergleichbares 
Tarifrecht anwendet, kann die in dem vorher-
gehenden Arbeitsverhältnis erworbene Stufe 
bei der Stufenzuordnung ganz oder teilweise 
berücksichtigt werden. Absatz 1 Satz 3 bleibt 
unberührt.  
 
     (3) § 17 Abs. 2 TVöD wird nicht angewen-
det. 
 

§ 10 
Kinderzulage 

 
     Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten 
für jedes Kind, für das sie Kindergeld nach 
dem Einkommensteuergesetz (EStG) oder 
nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) 
beziehen, eine monatliche Zulage in Höhe von 
90 Euro. § 24 Abs. 2 TVöD ist anzuwenden. 
Die Kinderzulage nimmt an den allgemeinen 
Entgelterhöhungen teil. 
 
     Anmerkung zu § 10: 
Die Zulage nimmt erst nach dem 1. Januar 
2009 an allgemeinen Entgelterhöhungen teil. 
 

§ 11 
Leistungsentgelt, Familienbudget 

 
     (1) Sobald und soweit die Sätze für das 
Leistungsentgelt nach § 18 TVöD über drei 
Prozent steigen, werden nach dieser Bestim-
mung Leistungsentgelte entsprechend TVöD 
gewährt. Diese werden aus den über die drei 
Prozent des Gesamtvolumens hinausgehen-
den Beträgen finanziert. 
 
     (2) Anstelle der Regelung nach Absatz 1 
können familienunterstützende Maßnahmen 
gefördert werden. 
 
     (3) Nähere Regelungen werden von der 
Arbeitsrechtlichen Kommission getroffen. 
 

§ 12 
Jahressonderzahlung 

(Anstelle von § 20 Abs. 6 TVöD ) 
 
     Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die bis 
zum 30. September 2008 Altersteilzeitarbeit 
vereinbart haben, erhalten die Jahressonder-
zahlung auch dann, wenn das Arbeitsverhält-
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nis wegen Rentenbezugs vor dem 1. Dezem-
ber endet. ln diesem Falle treten an die Stelle 
des Bemessungszeitraums gemäß § 20 Abs. 
2 TVöD die letzten drei Kalendermonate vor 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses. 
 

§ 13 
Zahltag 

(Ergänzung zu § 24 Abs. 1 TVöD) 
 

     Abweichend von § 24 Abs. 1 TVöD sind die 
Bezüge für den Kalendermonat am 16. eines 
Monats (Zahltag) für den laufenden Monat auf 
ein von der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter 
benanntes Girokonto in einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union zu zahlen. Durch 
Dienstvereinbarung kann festgelegt werden, 
dass der Zahltag für die Zukunft auf den Mo-
natsletzten gelegt wird. 
 

§ 14 
Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenen-

versorgung, Entgeltumwandlung 
(Anstelle von § 25 TVöD) 

 

     (1) Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter 
hat Anspruch auf eine betriebliche Altersver-
sorgung, die der Dienstgeber durch Versiche-
rung bei der Kirchlichen Zusatzversorgungs-
kasse Darmstadt oder der Kirchlichen Zusatz-
versorgungskasse Dortmund oder bei der Ver-
sorgungsanstalt des Bundes und der Länder 
nach deren Satzungsvorschriften in der jeweils 
geltenden Fassung sicherstellt. 
 

     (2) Bei In-Kraft-Treten dieser Regelung in 
Einzelfällen bestehende andere Regelungen 
zur zusätzlichen Altersversorgung bleiben un-
berührt. 
 

     (3) Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter 
kann verlangen, dass nach § 1 a des Geset-
zes zur Verbesserung der betrieblichen Alters-
versorgung Entgeltumwandlung durchgeführt 
wird. Durch Dienstvereinbarung kann die Ent-
geltumwandlung auf einzelne Anbieter von 
Versicherungsleistungen begrenzt werden. 
Von der Anbieterbegrenzung kann auf Antrag 
der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters in be-
gründeten Fällen abgewichen werden. Bei 
Umwandlungsbeträgen, die steuerlich nach    
§ 40b Einkommensteuergesetz pauschalie-
rungsfähig sind, hat die Mitarbeiterin oder der 
Mitarbeiter Anspruch darauf, dass der Dienst-
geber diese Beträge pauschalversteuert. Die 
Pauschalsteuer wird von der Mitarbeiterin oder 
dem Mitarbeiter getragen. 

     (4) Bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
die am 1. Januar 2002 das 47., aber noch 
nicht das 55. Lebensjahr vollendet haben und 
am 31. Dezember 2001 in einem zusatzver-
sorgungspflichtigen Arbeitsverhältnis gestan-
den haben, das am 1. Januar 2002 fortgeführt 
wurde, beteiligt sich der Dienstgeber an der 
Entgeltumwandlung. Der nach Satz 1 förde-
rungsfähige Betrag darf 4 % der jeweiligen 
Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenver-
sicherung nicht übersteigen entspr. § 1a des 
Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen 
Altersversorgung, soweit dieser Höchstbetrag 
nicht bereits durch Beiträge für die Pflichtversi-
cherung bei einer Zusatzversorgungseinrich-
tung ausgeschöpft ist. Der Entgeltumwand-
lungsbetrag wird zwischen Dienstgeber und 
der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter wie folgt 
aufgeteilt:  
 

 

Bei Umwandlungsbeträgen nach diesem Ab-
satz, die steuerlich nach § 40 b Einkommens-
teuergesetz pauschalierungsfähig sind, hat die 
Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter Anspruch 
darauf, dass der Dienstgeber diese Beträge 
pauschalversteuert. Die Pauschalsteuer wird 
in diesem Fall vom Dienstgeber getragen. 
 

     (5) Der Anspruch auf Entgeltumwandlung 
aus der Sonderzuwendung ist jeweils bis Ende 
August des Kalenderjahres, in dem die Son-
derzuwendung gezahlt wird, schriftlich geltend 
zu machen. Gleiches gilt für die künftige Been-
digung oder Änderung der Entgeltumwand-
lung. Bei der Geltendmachung ist anzugeben, 
in welcher Höhe Entgeltansprüche aus der 
Sonderzuwendung umgewandelt werden sol-
len. Die Geltendmachung ist für einen einmali-
gen Entgeltumwandlungsbetrag oder einen 
jährlich wiederkehrenden Entgeltumwand-
lungsbetrag möglich. Über die Entgeltum-
wandlung schließen Dienstgeber und die Mit-
arbeiterin oder der Mitarbeiter eine Vereinba-
rung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit An-
spruch auf Förderung nach Absatz 4 werden 
über den vom Dienstgeber zu tragenden Zu-
schussbetrag informiert. 
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am  
1. Januar 2002 

vollendetes  
Lebensjahr 

Dienstgeber-
anteil am 
Umwand-

lungsbetrag 

Anteil der 
Mitarbeiterin 
oder des Mit-
arbeiters am 

Umwand-
lungsbetrag 

53 - 54 70 % 30 % 

50 - 52 50 % 50 % 

47 - 49 30 % 70 % 



Abschnitt IV 
Urlaub und Arbeitsbefreiung 

 
§ 15 

Sonderurlaub und Teilzeitbeschäftigung 
in besonderen Fällen 

(Anstelle von § 11 TVöD und  
Ergänzung zu § 28 TVöD) 

 
     (1) Eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter 
erhält auf Antrag Sonderurlaub unter Fortfall 
des Entgelts bis zur Dauer von drei Jahren mit 
der Möglichkeit der Verlängerung, wenn sie 
oder er 
 
a)  mindestens ein Kind unter 18 Jahren tat-

sächlich betreut oder pflegt oder 
 
b)  einen nach ärztlichem Gutachten pflegebe-

dürftigen Angehörigen tatsächlich betreut 
oder pflegt oder 

 
c)  selbst anerkannt schwerbehindert ist. 
 
Dienstliche Belange dürfen der Beurlaubung 
nicht entgegenstehen. 
 
     (2) Sonderurlaub nach Absatz 1 darf eine 
Gesamtdauer von 12 Jahren nicht überschrei-
ten. Der Antrag auf Verlängerung eines Son-
derurlaubs ist spätestens 6 Monate vor Ablauf 
des Sonderurlaubszeitraumes zu stellen. 
 
     (3) Eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter 
soll auf Antrag nach einer mindestens achtjäh-
rigen Beschäftigungszeit für die Dauer von 
höchstens einem Jahr Sonderurlaub unter 
Fortfall des Entgelts erhalten, sofern es die 
dienstlichen Verhältnisse gestatten. 
 
     (4) Entgeltliche Beschäftigungen während 
des Sonderurlaubs oder der Teilzeitbeschäfti-
gung bedürfen der schriftlichen Zustimmung 
des Dienstgebers. Die Zustimmung soll erteilt 
werden, wenn die Beschäftigung dem Zweck 
des Sonderurlaubs oder der Teilzeitbeschäfti-
gung nicht widerspricht. 
 
     (5) Ein Sonderurlaub oder eine Teilzeitbe-
schäftigung kann vorzeitig nur beendet wer-
den, wenn der Grund für den Sonderurlaub 
oder die Teilzeitbeschäftigung entfällt oder an-
dere wichtige Gründe vorliegen und dienstli-
che Verhältnisse dem nicht entgegenstehen, 
insbesondere erst nach Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses einer eingestellten Ersatz-
kraft. 
 
     (6) Dem Antrag einer Mitarbeiterin oder ei-
nes Mitarbeiters, anstelle eines Sonderurlaubs 
nach Absatz 1 die regelmäßige wöchentliche 
Arbeitszeit zu reduzieren, soll entsprochen 
werden. 

     (7) Während des Sonderurlaubs soll der 
Kontakt zwischen Mitarbeiterin oder Mitarbei-
ter und Dienstgeber von beiden Seiten auf-
rechterhalten werden, um die Wiederaufnah-
me der beruflichen Tätigkeit zu erleichtern. In 
geeigneten Fällen können längerfristig Beur-
laubte im gegenseitigen Einvernehmen zu Ur-
laubs- oder Krankheitsvertretungen herange-
zogen werden, soweit Sinn und Zweck des 
Sonderurlaubs nicht gefährdet werden. 
 

§ 16 
Arbeitsbefreiung 

(Ergänzung zu von § 29 TVöD) 
 
     (1) Über die Anlässe des § 29 TVöD hinaus 
gelten folgende Anlässe als Fälle nach § 616 
BGB, in denen die Mitarbeiterin oder der Mit-
arbeiter unter Fortzahlung des Entgelts nach  
§ 21 TVöD im nachstehend genannten Aus-
maß freigestellt wird: 
 
a)  Eheschließung 2 Arbeitstage 
 
b)  Tod von Großeltern, Schwiegereltern, 

Stiefeltern oder Geschwistern, die mit der 
Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter in einem 
Haushalt gelebt haben 2 Arbeitstage 

 
c)  Beisetzung einer in Buchstabe b) genann-

ten Person, die nicht mit der Mitarbeiterin 
oder dem Mitarbeiter in einem Haushalt 
gelebt hat 1 Arbeitstag 

 
d)  Konfirmation eines Kindes der Mitarbeiterin 

oder des Mitarbeiters 1 Arbeitstag 
 
e)  Eheschließung eines Kindes der Mitarbei-

terin oder des Mitarbeiters 1 Arbeitstag 
 
f)   Silberne Hochzeit 1 Arbeitstag 
 
     (2) Abweichend von § 29 Abs. 1 Buchsta-
ben a) und b) TVöD beträgt die Dauer der 
Freistellung 
 
a)  bei der Niederkunft der Ehefrau 2 Ar-

beitstage 
 
b)  beim Tode des Ehegatten 4 Arbeitstage. 
 
     Anmerkung zu § 16 Abs. 1 und 2: 
Fällt in den Fällen des Absatzes 1 Buchstaben 
c, e und f der Anlass der Freistellung auf einen 
arbeitsfreien Tag, entfällt der Anspruch auf 
Freistellung. Fällt in den Fällen des Absatzes 
1 Buchstaben a und b und Absatz 2 der An-
lass der Freistellung auf einen arbeitsfreien 
Tag oder ist der dem Anlass der Freistellung 
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folgende Tag - im Falle des Absatzes 2 Buch-
stabe b einer der drei folgenden Tage - ar-
beitsfrei, vermindert sich der Anspruch auf 
Freistellung um einen Arbeitstag. 
 
     (3) Die Mitarbeiterin oder Mitarbeiter erhält 
Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Ent-
gelts nach § 21 TVöD zur Teilnahme an Sit-
zungen kirchlicher Organe, deren Mitglied sie 
oder er ist. Arbeitsbefreiung ist zu gewähren 
zur Teilnahme an Kirchentagen, sofern dienst-
liche Gründe nicht entgegenstehen. 
 

§ 17 
Urlaubsabwicklung, Verfall des Urlaubs 

(Anstelle von § 26 Abs. 2  
Buchstabe a) und d) TVöD) 

 
     Urlaub, der nicht innerhalb von neun Mona-
ten nach Ende des Urlaubsjahres genommen 
worden ist, verfällt. Anstelle des in § 26 Abs. 2 
Buchstabe d) TVöD genannten Zeitpunktes 
tritt der Zahltag gem. § 13. 
 

Abschnitt V 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

 

§ 18 
Ordentliche Kündigung 

(Anstelle von § 34 Abs. 1 und 2 TVöD) 
 
     (1) Innerhalb der Probezeit beträgt die Kün-
digungsfrist einen Monat zum Schluss eines 
Kalendermonats. 
 
     (2) Bei einer Beschäftigungszeit bis zu ei-
nem Jahr beträgt die Kündigungsfrist 6 Wo-
chen zum Schluss eines Kalendervierteljah-
res. Im einzelnen Arbeitsvertrag kann in die-
sen Fällen eine kürzere Kündigungsfrist ver-
einbart werden. Die Kündigung ist nur mit ei-
ner Frist von mindestens einem Monat und nur 
zum Schluss eines Kalendermonats zulässig. 
 
     (3) Im übrigen beträgt die Kündigungsfrist 
nach einer Beschäftigungszeit 
 
von mehr als            1 Jahr        6 Wochen, 
von mindestens        5 Jahren    3 Monate, 
von mindestens        8 Jahren    4 Monate, 
von mindestens      10 Jahren    5 Monate, 
von mindestens      12 Jahren    6 Monate 
 
zum Schluss eines Kalendervierteljahres. 
 
     (4) Nach einer Beschäftigungszeit von 15 
Jahren, frühestens jedoch nach Vollendung 
des 40. Lebensjahres, ist die Mitarbeiterin   
oder der Mitarbeiter unkündbar. 

§ 19 
Außerordentliche Kündigung 

 
     Ein wichtiger Grund zur Kündigung des Ar-
beitsverhältnisses ist der Austritt aus der     
evangelischen Kirche oder ein Verhalten, das 
eine grobe Missachtung der evangelischen 
Kirche oder ihrer Ordnungen darstellt. 
 

§ 20 
Beschäftigungszeit 

(Ergänzungen zu § 34 Abs. 3 TVöD) 
 
     (1) Der Dienst 
 
a)  bei der Evangelischen Kirche in Deutsch-

land und ihren Gliedkirchen, 
 
b)  bei den von den Gliedkirchen der Evangeli-

schen Kirche in Deutschland gebildeten 
Zusammenschlüssen, 

 
c)  bei den Kirchengemeinden und sonstigen 

Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 
des öffentlichen Rechts,  

 
ist Beschäftigungszeit im Sinne des § 34 Abs. 
3 TVöD. 
 
     (2) Dem Dienst nach Absatz 1 stehen Tä-
tigkeiten gleich  
 
a)  in missionarischen, diakonischen oder 

sonstigen kirchlichen Werken und Einrich-
tungen innerhalb der Evangelischen Kirche 
in Deutschland; 

 
b)  in Einrichtungen und Verbänden, die dem 

Diakonischen Werk der Evangelischen Kir-
che in Deutschland angeschlossen sind, 
ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform; 

 
c)  in einer evangelischen Kirchengemeinde 

oder Kirchengemeinschaft im Ausland, die 
mit der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, einer ihrer Gliedkirchen oder Zusam-
menschlüssen von Gliedkirchen verbunden 
ist; 

 
d)  im Tätigkeitsbereich der katholischen Kir-

che und des Deutschen Caritasverbandes; 
 
e)  bei Einrichtungen, Werken und Verbänden 

weiterer Kirchen, die der Arbeitsgemein-
schaft Christlicher Kirchen in der Bundes-
republik Deutschland und Berlin ange-
schlossen sind; 

 
f)   in Dienststellen oder bei Dienstgebern des 

Bundes Evangelischer Kirchen. 

73 



     Anmerkung zu § 20 Abs. 2: 
Als Dienst nach Absatz 1 können auch Zeiten 
bei ökumenischen Partnern im Sinne des § 3 
Abs. 1 des Gesetzes über die Mitarbeit der 
Evangelischen Kirche in Deutschland in der 
Ökumene bei Nicht-Regierungs-Organi-
sationen und internationalen Organisationen, 
mit denen partnerschaftliche Kontakte beste-
hen, anerkannt werden. Es sind nur Zeiten an-
rechnungsfähig, die für die Tätigkeit beim 
Dienstgeber nach § 1 förderlich sind. 
 

Abschnitt VI 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

 
§ 21 

In-Kraft-Treten, Laufzeit 
 
     Diese Arbeitsrechtsregelung tritt am 1. Ja-
nuar 2009 in Kraft. 
 
 
Arbeitsrechtsregelung zur Überleitung der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die 
DVO.EKD und zur Regelung des 

Übergangsrechts (ARRÜ-DVO.EKD) 
 
vom 25. August 2008 (ABl. EKD S. 346) zu-
letzt geändert am 6. November 2008 (ABl. 
EKD S. 378) 
 

1. Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften 

 
§ 1 

Geltungsbereich 
 
     (1) Diese Arbeitsrechtsregelung gilt für Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Arbeits-
verhältnis über den 31. Dezember 2008 hin-
aus nach den Regelungen der Dienstvertrags-
ordnung der EKD vom 19. Dezember 1989 
(ABl.EKD 1990 S. 201), in der Fassung der 
Änderung vom 1. Juli 1991 (ABl.EKD 1992 S. 
53) zuletzt geändert durch Beschluss vom 25. 
August 2008 fortbesteht. 
 
     Anmerkung zu § 1 Abs. 1: 
Unterbrechungen von bis zu einem Monat sind 
unschädlich. 
 
     (2) Nur soweit nachfolgend ausdrücklich 
bestimmt, gelten die Vorschriften dieser Ar-
beitsrechtsregelung auch für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, deren Arbeitsverhältnis zu ei-
nem Dienstgeber im Sinne des Absatzes 1 
nach dem 31. Dezember 2008 beginnt und die 
unter den Geltungsbereich der Dienstvertrags-
ordnung der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land fallen. 

     (3) Für geringfügig Beschäftigte im Sinne 
des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV, die am 31. De-
zember 2008 unter den Geltungsbereich der 
Dienstvertragsordnung der Evangelischen Kir-
che in Deutschland in der bis zum 31. Dezem-
ber 2008 geltenden Fassung fallen, finden die 
Regelungen der Dienstvertragsordnung der 
Evangelischen Kirche in Deutschland in der 
bis zum 31. Dezember 2008 geltenden Fas-
sung für die Dauer ihres ununterbrochen fort-
bestehenden Arbeitsverhältnisses weiterhin 
Anwendung. 
 
     (4) Die Bestimmungen der Dienstvertrags-
ordnung der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land gelten, soweit diese Arbeitsrechtsrege-
lung keine abweichenden Regelungen trifft. 
 

§ 2 
Ersetzung bisheriger Arbeitsrechtsregelungen 

durch die Dienstvertragsordnung der           
Evangelischen Kirche in Deutschland 

 
     (1) Mit Wirkung vom 1. Januar 2009 wer-
den Arbeitsrechtsregelungen ersetzt, die ma-
teriell in Widerspruch zu Regelungen der 
Dienstvertragsordnung der Evangelischen Kir-
che in Deutschland bzw. dieser Arbeitsrechts-
regelung stehen, einen Regelungsinhalt ha-
ben, der nach dem Willen der Arbeitsrechtli-
chen Kommission durch die Dienstvertrags-
ordnung der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land bzw. diese Arbeitsrechtsregelung ersetzt 
oder aufgehoben worden ist, oder zusammen 
mit der Dienstvertragsordnung der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland bzw. dieser Ar-
beitsrechtsregelung zu Doppelleistungen füh-
ren würden. 
 
     Anmerkung zu § 2 Abs. 1: 
Am 31. Dezember 2008 treten 
-    die Arbeitsrechtsregelung über die Zulage 

nach dem Tarifvertrag über Zulagen für An-
gestellte bei obersten Bundesbehörden i.d.
F. des ÄndTV Nr. 3 vom 26.11.1974 und 
über die besondere Stellenzulage für Mitar-
beiter/innen der Hauptgeschäftsstelle des 
Diakonischen Werkes der EKD und ande-
rer Einrichtungen vom 19. Dezember 1989 
(ABl.EKD 1990 S. 204), 

-    die Arbeitsrechtsregelung über die Anwen-
dung des Tarifvertrages über eine Zuwen-
dung an Angestellte vom 1. März 1991 
(ABl.EKD S. 205), 

-    die Arbeitsrechtsregelung über die Gewäh-
rung einer Funktionszulage für Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter im Sekretariats-
dienst an Textverarbeitungssystemen vom 
3. März 1992 (ABl.EKD S. 210) i. d. F. der 
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Änderung vom 25.10.2001 (ABl.EKD 2002 
S. 56) sowie 

-    die Arbeitsrechtsregelung zur Anwendung 
der Sonderregelungen für Zeitangestellte, 
Angestellte für Aufgaben von begrenzter 
Dauer und für Aushilfsangestellte vom      
4. Mai 2001 (ABl.EKD S. 370) 

außer Kraft. 
 
     (2) Die in der Anlage 3 genannten Arbeits-
rechtsregelungen gelten fort, soweit in dieser 
Arbeitsrechtsregelung nicht etwas anderes 
bestimmt ist. Die Fortgeltung erfasst auch Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne von § 1 
Abs. 2. 
 

2. Abschnitt 
Überleitungsregelungen 

 
§ 3 

Überleitung in die Dienstvertragsordnung der 
Evangelischen Kirche in Deutschland in die  

ab 1. Januar 2009 geltenden Fassung 
 
     Die von § 1 Abs. 1 erfassten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter werden am 1. Januar 
2009 gemäß den Regelungen des Tarifvertrag 
zur Überleitung der Beschäftigten des Bundes 
in den TVöD und zur Regelung des Über-
gangsrechts (TVÜ-Bund) in die Dienstver-
tragsordnung der Evangelischen Kirche in 
Deutschland übergeleitet, soweit im Folgen-
den nichts Anderes bestimmt ist. 
 

§ 4 
Zuordnung der Entgeltgruppen 

 
     (1) Für die Überleitung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter wird ihre Vergütungsgruppe   
(§ 10 DVO.EKD in der bis zum 31. Dezember 
2008 geltenden Fassung) nach der Anlage 1, 
Teile A und B den Entgeltgruppen zugeordnet. 
 
     (2) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im 
Januar 2009 bei Fortgeltung der bisherigen 
Arbeitsrechtsregelung die Voraussetzungen 
für eine Höhergruppierung oder einen Bewäh-
rungsaufstieg erfüllt hätten, werden für die  
Überleitung so behandelt, als wären sie be-
reits im Dezember 2008 höhergruppiert wor-
den. 
 
     (3) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im 
Januar 2009 bei Fortgeltung der bisherigen 
Arbeitsrechtsregelung in eine niedrigere Ver-
gütungsgruppe eingruppiert worden wären, 
werden für die Überleitung so behandelt, als 

wären sie bereits im Dezember 2008 herab-
gruppiert worden. 
 

§ 5 
Vergleichsentgelt 

 
     (1) Für die Zuordnung zu den Stufen der 
Entgelttabelle (Bund) des TVöD wird für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach § 4 ein 
Vergleichsentgelt auf der Grundlage der im 
Dezember 2008 erhaltenen Bezüge gemäß 
den Absätzen 2 bis 5 gebildet. 
 
     (2) Bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
aus dem Geltungsbereich der Dienstvertrags-
ordnung der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land in der bis zum 31. Dezember 2008 gel-
tenden Fassung setzt sich das Vergleichsent-
gelt aus Grundvergütung, allgemeiner Zulage 
und Ortszuschlag der Stufe 1 oder 2 zusam-
men. Ist auch eine andere Person im Sinne 
von § 29 Abschn. B Abs. 5 BAT ortszu-
schlagsberechtigt oder nach beamtenrechtli-
chen Grundsätzen familienzuschlagsberech-
tigt, wird nur die Stufe 1 zugrunde gelegt; fin-
det der TVöD am 1. Januar 2009 auch auf die 
andere Person Anwendung, geht der jeweils 
individuell zustehende Teil des Unterschieds-
betrages zwischen den Stufen 1 und 2 des 
Ortszuschlags in das Vergleichsentgelt ein. 
Ferner fließen im Dezember 2008 dienstver-
traglich zustehende Funktionszulagen insoweit 
in das Vergleichsentgelt ein, als sie nach dem 
TVöD nicht mehr vorgesehen sind. Erhalten 
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter eine Ge-
samtvergütung (§ 30 BAT), bildet diese das 
Vergleichsentgelt 
 
     Anmerkung zu § 5 Abs. 2 Satz 1: 
Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unter 
die Berufsgruppeneinteilung H des Vergü-
tungsgruppenplans der Evangelischen Kirche 
in Deutschland fallen, wird die Grundvergü-
tung als Vergleichsentgelt zugrunde gelegt. 
 
     Anmerkung zu § 5 Abs. 2 Satz 3: 
Vorhandene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
erhalten bis zum In-Kraft-Treten der neuen 
Eingruppierungsordnung ihre Techniker-, 
Meister- und Programmiererzulagen unter den 
bisherigen Voraussetzungen als persönliche 
Besitzstandszulage. 
 
     (3) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im 
Januar 2009 bei Fortgeltung des bisherigen 
Rechts die Grundvergütung der nächsthöhe-
ren Lebensaltersstufe erhalten hätten, werden 
für die Bemessung des Vergleichsentgelts so 
behandelt, als wäre der Stufenaufstieg bereits 
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im Dezember 2008 erfolgt. § 4 Abs. 2 und 3 
gilt bei der Bemessung des Vergleichsentgelts 
entsprechend. 
 
     (4) Bei teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern wird das Vergleichsent-
gelt auf der Grundlage einer entsprechenden 
vollzeitbeschäftigten Mitarbeiterin oder eines 
entsprechend vollzeitbeschäftigten Mitarbei-
ters bestimmt. 
 
     Anmerkung zu § 5 Abs. 4: 
Lediglich das Vergleichsentgelt wird auf der 
Grundlage einer entsprechenden vollzeitbe-
schäftigten Mitarbeiterin oder eines entspre-
chend vollzeitbeschäftigten Mitarbeiters ermit-
telt; sodann wird nach der Stufenzuordnung 
das zustehende Entgelt zeitanteilig berechnet. 
Die zeitanteilige Kürzung des auf den Ehegat-
tenanteil im Ortszuschlag entfallenden Betra-
ges (§ 5 Abs. 2 Satz 2 2. Halbsatz) unterbleibt 
nach Maßgabe des § 29 Abschnitt B Abs. 5 
Satz 2 BAT. Neue Ansprüche entstehen hier-
durch nicht. 
 
     (5) Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
nicht für alle Tage im Dezember 2008 oder für 
keinen Tag dieses Monats Bezüge erhalten, 
wird das Vergleichsentgelt so bestimmt, als 
hätten sie für alle Tage dieses Monats Bezüge 
erhalten; in den Fällen des § 27 Abschnitt A 
Abs. 7 BAT und § 27 Abschnitt B Abs. 3 Unter 
Abs. 4 BAT (HGruppen) werden die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter für das Vergleichsent-
gelt so gestellt, als hätten sie am 1. Januar 
2009 die Arbeit wieder aufgenommen. 
 

§ 6 
Stufenzuordnung 

 
     (1) Das Vergleichsentgelt nach § 5 wird 
zum 1. Januar 2009 um einen Sockelbetrag in 
Höhe von 50 € erhöht und danach mit dem 
Faktor 1,06 multipliziert. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter werden einer dem nach Satz 1 
erhöhten Vergleichsentgelt entsprechenden 
individuellen Zwischenstufe der gemäß § 4 
bestimmten Entgeltgruppe zugeordnet. Im 
nächsten Schritt steigen diese Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter zum 1. Juli 2009 in die be-
tragsmäßig nächsthöhere reguläre Stufe ihrer 
Entgeltgruppe auf. Maßgeblich ist die zum 1. 
Januar 2009 gültige Entgelttabelle TVöD 
Bund. 
 
     Anmerkung zu § 6 Abs. 1: 
Bei der Ermittlung des erhöhten Vergleichs-
entgelts für Teilzeitbeschäftigte ist § 5 Abs. 4 
zu beachten. 

     (2) Liegt das nach Absatz 1 Satz 1 erhöhte 
Vergleichsentgelt über der höchsten Stufe der 
nach § 4 bestimmten Entgeltgruppe, werden 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer indi-
viduellen Endstufe zugeordnet. Werden Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter aus einer individu-
ellen Endstufe höhergruppiert, so erhalten sie 
in der höheren Entgeltgruppe mindestens den 
Betrag, der ihrer bisherigen individuellen End-
stufe entspricht. Die individuelle Endstufe ver-
ändert sich um denselben Vomhundertsatz 
beziehungsweise in demselben Umfang wie 
die höchste Stufe der jeweiligen Entgeltgrup-
pe. 
 

3. Abschnitt 
Besitzstandsregelungen 

 
§ 7 

Bewährungsaufstiege 
 
     (1) Aus dem Geltungsbereich der Dienst-
vertragsordnung der Evangelischen Kirche in 
Deutschland in der bis zum 31. Dezember 
2008 geltenden Fassung in eine der Entgelt-
gruppen 3, 5, 6 oder 8 übergeleitete Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, die am 1. Januar 
2009 bei Fortgeltung des bisherigen Tarif-
rechts die für eine Höhergruppierung erforder-
liche Zeit der Bewährung zur Hälfte erfüllt ha-
ben, sind zu dem Zeitpunkt, zu dem sie nach 
bisherigem Recht höhergruppiert wären, in die 
nächsthöhere Entgeltgruppe des TVöD ein-
gruppiert. Abweichend von Satz 1 erfolgt die 
Höhergruppierung in die Entgeltgruppe 5, 
wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 
der Vergütungsgruppe VIII BAT mit ausste-
hendem Aufstieg nach Vergütungsgruppe VII 
BAT übergeleitet worden sind; sie erfolgt in die 
Entgeltgruppe 8, wenn die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aus der Vergütungsgruppe VIb 
BAT mit ausstehendem Aufstieg nach Vergü-
tungsgruppe Vc BAT übergeleitet worden sind. 
Voraussetzung für die Höhergruppierung nach 
Satz 1 und 2 ist, dass zum individuellen Auf-
stiegszeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, 
die bei Fortgeltung des bisherigen Rechts ei-
ner Höhergruppierung entgegengestanden 
hätten, und bis zum individuellen Aufstiegs-
zeitpunkt nach Satz 1 weiterhin eine Tätigkeit 
auszuüben ist, die diesen Aufstieg ermöglicht 
hätte. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht in den 
Fällen des § 4 Abs. 2. Erfolgt die Höhergrup-
pierung vor dem 1. Januar 2008, gilt – gege-
benenfalls unter Berücksichtigung des Satzes 
2 – § 6 Abs. 2 Satz 1 und 2 entsprechend. 
 
     (2) Aus dem Geltungsbereich der Dienst-
vertragsordnung der Evangelischen Kirche in 
Deutschland in der bis zum 31. Dezember 
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2008 geltenden Fassung in eine der Entgelt-
gruppen 2 sowie 9 bis 15 übergeleitete Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, die am 1. Januar 
2009 bei Fortgeltung des bisherigen Tarif-
rechts die für eine Höhergruppierung erforder-
liche Zeit der Bewährung zur Hälfte erfüllt ha-
ben und in der Zeit zwischen dem 1. Juli 2009 
und dem 31. Dezember 2010 höhergruppiert 
wären, erhalten ab dem Zeitpunkt, zu dem sie 
nach bisherigem Recht höhergruppiert wären, 
in ihrer bisherigen Entgeltgruppe Entgelt ge-
mäß der nächsthöheren Entgeltstufe. Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter nach Satz 1, die in 
der Zeit zwischen dem 1. Februar 2009 und 
dem 30. Juni 2009 höhergruppiert wären, er-
halten in ihrer bisherigen Entgeltgruppe ab 
dem 1. Juli 2009 Entgelt gemäß der auf die 
nächsthöhere Entgeltstufe folgenden Entgelt-
stufe. Voraussetzung für diesen Stufenauf-
stieg ist, dass zum individuellen Aufstiegszeit-
punkt keine Anhaltspunkte vorliegen, die bei 
Fortgeltung des bisherigen Rechts einer Hö-
hergruppierung entgegengestanden hätten, 
und bis zum individuellen Aufstiegszeitpunkt 
nach Satz 1 weiterhin eine Tätigkeit auszu-
üben ist, die diesen Aufstieg ermöglicht hätte. 
Der weitere Stufenaufstieg richtet sich bei Zu-
ordnung zu einer individuellen Zwischenstufe 
nach § 6 Abs. 1.  § 4 Abs. 2 bleibt unberührt. 
Abweichend von Absatz 1 Satz 1 und Absatz 
2 Satz 1 gelten die Absätze 1 bzw. 2 entspre-
chend für übergeleitete Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die bei Fortgeltung der Dienstver-
tragsordnung der Evangelischen Kirche in 
Deutschland in der bis zum 31. Dezember 
2008 geltenden Fassung bis spätestens zum 
31. Dezember 2010 wegen Erfüllung der erfor-
derlichen Zeit der Bewährung oder Tätigkeit 
höhergruppiert worden wären, obwohl die 
Hälfte der erforderlichen Bewährungs- oder 
Tätigkeitszeit am Stichtag noch nicht erfüllt ist. 
 

§ 8 
Fortführung vorübergehend übertragener 

höherwertiger Tätigkeit 
 
     Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen am 
31. Dezember 2008 eine Zulage nach § 24 
BAT zusteht, erhalten nach Überleitung in die 
Dienstvertragsordnung der Evangelischen Kir-
che in Deutschland eine Besitzstandszulage in 
Höhe ihrer bisherigen Zulage, solange sie die 
anspruchsbegründende Tätigkeit weiterhin 
ausüben und die Zulage nach bisherigem 
Recht zu zahlen wäre. Wird die anspruchsbe-
gründende Tätigkeit über den 31. Dezember 
2010 hinaus beibehalten, finden mit Wirkung 
ab dem 1. Januar 2011 die Regelungen der 
Dienstvertragsordnung der Evangelischen Kir-
che in Deutschland über die vorübergehende 

Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit An-
wendung. Für eine vor dem 1. Januar 2009 
vorübergehend übertragene höherwertige Tä-
tigkeit, für die am 31. Januar 2009 wegen der 
zeitlichen Voraussetzungen des § 24 Abs. 1 
beziehungsweise 2 BAT noch keine Zulage 
gezahlt wird, gilt Satz 1 und 2 ab dem Zeit-
punkt entsprechend, zu dem nach bisherigem 
Recht die Zulage zu zahlen gewesen wäre. 
Die Zulage nach Satz 1 verändert sich bei all-
gemeinen Entgeltanpassungen um den von 
dem für die jeweilige Entgeltgruppe vereinbar-
ten Vomhundertsatz. 
 

§ 9 
Zulage Textverarbeitung 

 
     Die Zulage Textverarbeitung gemäß der 
Arbeitsrechtsregelung über die Gewährung 
einer Funktionszulage für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Sekretariatsdienst an Textverar-
beitungssystemen vom 3. März 1992 (ABl.
EKD 1992 S. 210) wird als Besitzstandszulage 
fortgezahlt. 
 

§ 9a 
Vergütungsgruppenzulage 

 
     (1) Aus dem Geltungsbereich der Dienst-
vertragsordnung der Evangelischen Kirche in 
Deutschland in der bis zum 31. Dezember 
2008 geltenden Fassung übergeleitete Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, denen am 31. De-
zember 2008 eine Vergütungsgruppenzulage 
zusteht, erhalten in der Entgeltgruppe, in die 
sie übergeleitet werden, eine Besitzstandszu-
lage in Höhe ihrer bisherigen Vergütungsgrup-
penzulage. 
 
     (2) Aus dem Geltungsbereich der Dienst-
vertragsordnung der Evangelischen Kirche in 
Deutschland in der bis zum 31. Dezember 
2008 geltenden Fassung übergeleitete Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, die bei Fortgel-
tung des bisherigen Rechts nach dem 31. De-
zember 2008 eine Vergütungsgruppenzulage 
ohne vorausgehenden Fallgruppenaufstieg 
erreicht hätten, erhalten ab dem Zeitpunkt, zu 
dem ihnen die Zulage nach bisherigem Recht 
zugestanden hätte, eine Besitzstandszulage. 
Die Höhe der Besitzstandszulage bemisst sich 
nach dem Betrag, der als Vergütungsgruppen-
zulage zu zahlen gewesen wäre, wenn diese 
bereits am 31. Dezember 2008 zugestanden 
hätte. Voraussetzung ist, dass 
 
a)  am 1. Januar 2009 die für die Vergütungs-

gruppenzulage erforderliche Zeit der Be-
währung oder Tätigkeit nach Maßgabe des 
§ 23 b Abschnitt A BAT zur Hälfte erfüllt ist, 
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b)  zu diesem Zeitpunkt keine Anhaltspunkte 
vorliegen, die bei Fortgeltung des bisheri-
gen Rechts der Vergütungsgruppenzulage 
entgegengestanden hätten und 

 

c)  bis zum individuellen Zeitpunkt nach Satz 1 
weiterhin eine Tätigkeit auszuüben ist, die 
zu der Vergütungsgruppenzulage geführt 
hätte. 

 

     (3) Für aus dem Geltungsbereich der 
Dienstvertragsordnung der Evangelischen Kir-
che in Deutschland in der bis zum 31. Dezem-
ber 2008 geltenden Fassung übergeleitete 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei Fort-
geltung des bisherigen Rechts nach dem 31. 
Dezember 2008 im Anschluss an einen Fall-
gruppenaufstieg eine Vergütungsgruppenzula-
ge erreicht hätten, gilt Folgendes: 
 

a)  In eine der Entgeltgruppen 3, 5, 6 oder 8 
übergeleitete Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die den Fallgruppenaufstieg am 31. 
Dezember 2008 noch nicht erreicht haben, 
sind zu dem Zeitpunkt, zu dem sie nach 
bisherigem Recht höhergruppiert worden 
wären, in die nächsthöhere Entgeltgruppe 
eingruppiert; § 7 Abs. 1 Satz 2 bis 4 gilt 
entsprechend. Eine Besitzstandszulage für 
eine Vergütungsgruppenzulage steht nicht 
zu. 

 

b)  Ist ein der Vergütungsgruppenzulage vo-
rausgehender Fallgruppenaufstieg am 31. 
Dezember 2008 bereits erfolgt, gilt Absatz 
2 mit der Maßgabe, dass am 1. Januar 
2009 die Hälfte der Gesamtzeit für den An-
spruch auf die Vergütungsgruppenzulage 
einschließlich der Zeit für den vorausge-
henden Aufstieg zurückgelegt sein muss. 

 

     (4) Die Besitzstandszulage nach den Ab-
sätzen 1, 2 und 3 Buchstabe b wird so lange 
gezahlt, wie die anspruchsbegründende Tätig-
keit ununterbrochen ausgeübt wird und die 
sonstigen Voraussetzungen für die Vergü-
tungsgruppenzulage nach bisherigem Recht 
weiterhin bestehen. Sie verändert sich bei all-
gemeinen Entgeltanpassungen um den für die 
jeweilige Entgeltgruppe beschlossenen Vom-
hundertsatz. 
 

     Anmerkung zu § 9a Abs. 4: 
Unterbrechungen wegen einer Beurlaubung 
aus familiären Gründen, Mutterschutz, Eltern-
zeit, Krankheit und Urlaub sind unschädlich. 

§ 10 
Besondere Einmalzahlungen 

(Anstelle von § 12 TVÜ) 
 
     (1) Übergeleitete Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter erhalten, soweit sie die Anspruchsvor-
aussetzungen auf Strukturausgleichszahlun-
gen nach § 12 TVÜ erfüllen und bis zur Errei-
chung der Regelaltersgrenze nach § 35 SGB 
VI ihr bzw. sein Arbeitsverhältnis unter unver-
änderten Bedingungen fortgesetzt hätten, an-
stelle von Strukturausgleichszahlungen in den 
Jahren 2010 und 2011 eine besondere Ein-
malzahlung. 
 
     (2) Die Einmalzahlung bemisst sich nach 
der nach Absatz 1 i.V.m. § 12 TVÜ ergeben-
den Gesamtsumme. Sie beträgt 20 Prozent 
dieser Gesamtsumme und wird jeweils zu glei-
chen Teilen zum 1. Juli 2010 und 1. Juli 2011 
ausgezahlt. 
 
     Anmerkung zu § 10 Abs. 2: 
Veränderungen im Entgelt durch Höher- oder 
Herabgruppierungen sowie Veränderung der 
Arbeitszeit nach dem 1. Januar 2009 wirken 
sich nicht mindernd oder erhöhend auf die Hö-
he der zu ermittelnden Gesamtsumme aus. 
 
     (3) Maßgeblicher Stichtag für die an-
spruchsbegründenden Voraussetzungen 
(Vergütungsgruppe, Lebensaltersstufe, Orts-
zuschlag, Aufstiegszeiten) ist der 31. Dezem-
ber 2008. Maßgeblicher Stichtag für den An-
spruchsbeginn ist der 1. Januar 2009. 
 
     (4) Bei Teilzeitbeschäftigung steht der 
Strukturausgleich anteilig entsprechend der 
am Stichtag nach Absatz 3 Satz 1 zugrunde-
liegenden regelmäßigen wöchentlichen Ar-
beitszeit zu. 
 

§ 11 
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 

 
     (1) Bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
für die bis zum 31. Dezember 2008 § 19a 
DVO.EKD in der bis zum 31. Dezember 2008 
geltenden Fassung gegolten hat, wird abwei-
chend von § 22 Abs. 2 TVöD für die Dauer 
des über den 31. Dezember 2008 hinaus un-
unterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhält-
nisses der Krankengeldzuschuss in Höhe des 
Unterschiedsbetrages zwischen dem festge-
setzten Nettokrankengeld oder der entspre-
chenden gesetzlichen Nettoleistung und dem 
Nettoentgelt (§ 22 Abs. 2 Satz 2 und 3 TVöD) 
gezahlt. Nettokrankengeld ist das um die Ar-



beitnehmeranteile zur Sozialversicherung re-
duzierte Krankengeld. Für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die nicht der Versicherungs-
pflicht in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung unterliegen, ist bei der Berechnung des 
Krankengeldzuschusses der Höchstsatz des 
Nettokrankengeldes, der bei Pflichtversiche-
rung in der gesetzlichen Krankenversicherung 
zustünde, zugrunde zu legen. 
 
     (2) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sin-
ne des Absatzes 1 erhalten längstens bis zum 
Ende der 26. Woche seit dem Beginn ihrer  
über den 31. Dezember 2008 hinaus ununter-
brochen fortbestehenden Arbeitsunfähigkeit 
infolge derselben Krankheit oder Arbeitsver-
hinderung infolge einer Maßnahme der medi-
zinischen Vorsorge oder Rehabilitation ihr Ent-
gelt nach § 21 TVöD fortgezahlt. Tritt nach 
dem 1. Januar 2009 Arbeitsunfähigkeit infolge 
derselben Krankheit ein, werden die Zeiten 
der Entgeltfortzahlung nach Satz 1 auf die 
Fristen gemäß § 22 TVöD angerechnet. 
 

§ 12 
Beschäftigungszeit 

 
     (1) Für die Dauer des über den 31. Dezem-
ber 2008 hinaus fortbestehenden Arbeitsver-
hältnisses werden die vor dem 1. Januar 2009 
nach Maßgabe der Dienstvertragsordnung der 
Evangelischen Kirche in Deutschland in der 
bis zum 31. Dezember 2008 geltenden Fas-
sung anerkannten Beschäftigungszeiten als 
Beschäftigungszeit im Sinne des § 20 DVO.
EKD i.V.m. 34 Abs. 3 TVöD berücksichtigt. 
 
     (2) Für die Anwendung des § 23 Abs. 2 
TVöD werden die bis zum 31. Dezember 2008 
zurückgelegten Zeiten nach Maßgabe des § 9 
DVO.EKD in der bis zum 31. Dezember 2008 
geltenden Fassung anerkannte Dienstzeit, als 
Beschäftigungszeit im Sinne des § 20 DVO.
EKD i.V.m. § 34 Abs. 3 TVöD berücksichtigt. 
 

§ 13 
Urlaub 

 
     Aus dem Geltungsbereich des BAT über-
geleitete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Vergütungsgruppen I und Ia, die für das Ur-
laubsjahr 2008 einen Anspruch auf 30 Ar-
beitstage Erholungsurlaub erworben haben, 
behalten bei einer Fünftagewoche diesen An-
spruch für die Dauer des über den 31. Dezem-
ber 2008 hinaus ununterbrochen fortbestehen-
den Arbeitsverhältnisses. Die Urlaubsregelun-
gen des TvöD bei abweichender Verteilung 
der Arbeitszeit gelten entsprechend. 

4. Abschnitt 
Sonstige von der Dienstvertragsordnung     
der Evangelischen Kirche in Deutschland    

abweichende oder diese ergänzende          
Bestimmungen 

 
§ 14 

Eingruppierung 
 
     (1) § 10 DVO.EKD in der bis zum 31. De-
zember 2008 geltenden Fassung einschließ-
lich des Vergütungsgruppenplans der Evange-
lischen Kirche in Deutschland gilt über den 31. 
Dezember 2008 hinaus fort bis zum In-Kraft-
Treten neuer Eingruppierungsvorschriften der 
EKD. Diese Regelungen finden auf übergelei-
tete und ab dem 1. Januar 2009 neu einge-
stellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im je-
weiligen bisherigen Geltungsbereich nach 
Maßgabe dieser Arbeitsrechtsregelung An-
wendung. An die Stelle des Begriffs Vergütung 
tritt der Begriff Entgelt. 
 
     (2) Abweichend von Absatz 1 
 
-    gilt der Vergütungsgruppenplan der EKD 

nicht für ab dem 1. Januar 2009 in Entgelt-
gruppe 1 TVöD neu eingestellte Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter 

 
-    gilt die Vergütungsgruppe I des Vergü-

tungsgruppenplans der EKD ab dem 1. Ja-
nuar 2009 nicht fort; die Ausgestaltung ent-
sprechender Arbeitsverhältnisse erfolgt 
einzelvertraglich. 

 
     (3) Mit Ausnahme der Eingruppierung in die 
Entgeltgruppe 1 sind alle zwischen dem 1. Ja-
nuar 2009 und dem In-Kraft-Treten einer neu-
en Eingruppierungsordnung der EKD stattfin-
denden Eingruppierungsvorgänge (Neuein-
stellungen und Umgruppierungen) vorläufig 
und begründen keinen Vertrauensschutz und 
keinen Besitzstand. Dies gilt nicht für Aufstie-
ge gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 und 2 und Abs. 2. 
 
     (4) Anpassungen der Eingruppierung auf-
grund des In-Kraft-Tretens einer neuen Ein-
gruppierungsordnung der EKD erfolgen mit 
Wirkung für die Zukunft. Bei Rückgruppierun-
gen, die in diesem Zusammenhang erfolgen, 
sind finanzielle Nachteile im Wege einer nicht 
dynamischen Besitzstandszulage auszuglei-
chen, solange die Tätigkeit ausgeübt wird. Die 
Besitzstandszulage vermindert sich ein Jahr 
nach dem In-Kraft-Treten einer neuen Ein-
gruppierungsordnung der EKD bei jedem Stu-
fenaufstieg um die Hälfte des Unterschiedsbe-
trages zwischen der bisherigen und der neuen 
Stufe; bei Neueinstellungen (§ 1 Abs. 2) ver-
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mindert sich die Besitzstandszulage jeweils 
um den vollen Unterschiedsbetrag. Die Grund-
sätze korrigierender Rückgruppierung bleiben 
unberührt. 
 
     (5) Bewährungsaufstiege gibt es ab dem   
1. Januar 2009 nicht mehr; § 7 bleibt unbe-
rührt. 
 
     (6) In der Zeit zwischen dem 1. Januar 
2009 und dem In-Kraft-Treten der neuen Ein-
gruppierungsordnung der EKD erhalten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, denen ab dem    
1. Januar 2009 eine anspruchsbegründende 
Tätigkeit übertragen wird, eine persönliche Zu-
lage, die sich betragsmäßig nach der entfalle-
nen Techniker-, Meister- und Programmierer-
zulage bemisst, soweit die Anspruchsvoraus-
setzungen nach bisherigem Recht sind. 
 
     (7) Für Eingruppierungen ab dem 1. Januar 
2009 bis zum In-Kraft-Treten einer neuen Ein-
gruppierungsordnung der EKD werden die 
Vergütungsgruppen des Vergütungsgruppen-
plans der EKD gemäß Anlage 2 den Entgelt-
gruppen des TVöD zugeordnet. Absatz 1 Satz 
2 bleibt unberührt. 
 
     (8) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
zwischen dem 1. Januar 2009 und dem In-
Kraft-Treten der neuen Eingruppierungsord-
nung in Entgeltgruppe 13 eingruppiert werden 
und die nach der Allgemeinen Vergütungsord-
nung in Vergütungsgruppe IIa BAT mit fünf- 
bzw. sechsjährigem Aufstieg nach Vergü-
tungsgruppe Ib BAT eingruppiert wären, erhal-
ten bis zum In-Kraft-Treten der neuen Ein-
gruppierungsordnung der EKD eine persönli-
che Zulage in Höhe des Unterschiedbetrages 
zwischen dem Entgelt ihrer Stufe nach Ent-
geltgruppe 13 und der entsprechenden Stufe 
der Entgeltgruppe 14. Von Satz 1 werden 
auch Fallgruppen der Vergütungsgruppe Ib 
BAT erfasst, deren Tätigkeitsmerkmale eine 
bestimmte Tätigkeitsdauer voraussetzen. Die 
Sätze 1 und 2 gelten auch für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Sinne des § 1 Abs. 2. 
 
     (9) Bis zur Einführung einer Eingruppie-
rungsordnung (vgl. § 8 DVO.EKD) gilt der Ver-
gütungsgruppenplan als Anlage zu § 10 Abs. 
1 DVO.EKD in der bis zum 31. Dezember 
2008 geltenden Fassung in Verbindung mit 
Anlage 2 (entspricht Anlage 4 TVÜ-Bund). 
 
     Anmerkung zu § 14: 
Die Arbeitsrechtliche Kommission ist sich dar-
über einig, Verhandlungen mit dem Ziel aufzu-
nehmen, den Vergütungsgruppenplan an die 

Dienstvertragsordnung der Evangelischen Kir-
che in Deutschland anzupassen. 
 

§ 15 
Entgeltgruppen 2 Ü und 15 Ü 

 
     (1) Zwischen dem 1. Januar 2009 und dem 
In-Kraft-Treten einer neuen Eingruppierungs-
ordnung gelten für Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die in die Entgeltgruppe 2 Ü übergelei-
tet oder in die Vergütungsgruppe H 1 mit Auf-
stieg nach H 2 und H 2 a oder in die Vergü-
tungsgruppe H 2 mit Aufstieg nach H 2 a ein-
gestellt werden, folgende Tabellenwerte: 

     (2) Übergeleitete Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Vergütungsgruppe I Dienstver-
tragsordnung der Evangelischen Kirche in 
Deutschland in der bis zum 31. Dezember 
2008 geltenden Fassung unterliegen weiterhin 
der Dienstvertragsordnung der Evangelischen 
Kirche in Deutschland. Sie werden in die Ent-
geltgruppe 15 Ü mit folgenden Tabellenwerten 
übergeleitet: 

Die Verweildauer in den Stufen 1 bis 4 beträgt 
jeweils fünf Jahre. 
 

§ 16 
Abrechnung unständiger Bezügebestandteile 

 
     Bezüge im Sinne des § 36 Abs. 1 Unter-
abs. 2 BAT für Arbeitsleistungen bis zum     
31. Dezember 2008 werden nach den bis da-
hin jeweils geltenden Regelungen abgerech-
net, als ob das Arbeitsverhältnis mit Ablauf 
des 31. Dezember 2008 beendet worden wä-
re. 
 

§ 17 
aufgehoben 

Stufe 1 1.601,14 

Stufe 2 1.773,32 

Stufe 3 1.835,18 

Stufe 4 1.917,66 

Stufe 5 1.974,37 

Stufe 6 2.016,64 

Stufe 1 4.459,08 

Stufe 2 4.948,80 

Stufe 3 5.412,75 

Stufe 4 5.722,05 

Stufe 5 5.794,22 
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§ 18 
Nebentätigkeiten 

 
     Für bis zum 31. Dezember 2008 geneh-
migte Nebentätigkeiten der übergeleiteten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter gelten die bisher 
anzuwendenden Bestimmungen weiter; eine 
arbeitsvertragliche Neuregelung bleibt unbe-
rührt. 
 

§ 19 
Änderung des Beschäftigungsumfangs 
im Zuge der Arbeitszeitverlängerung 

 
     Bei teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, mit denen am 31. Dezember 
2008 im Arbeitsvertrag eine feste Stundenzahl 
vereinbart ist und bei denen sich am 1. Januar 
2009 das Entgelt wegen einer anderen Relati-
on von ermäßigter zur vollen Arbeitszeit ver-
mindert, ist auf Antrag der Mitarbeiterin oder 
des Mitarbeiters die Stundenzahl so aufzusto-
cken, dass die Höhe ihres bzw. seines bisheri-
gen regelmäßigen Brutto-Entgelts erreicht 
wird. Der Antrag ist bis zum 31. März 2009 zu 
stellen. Satz 1 gilt nicht für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in Altersteilzeit. 
 

§ 20 
Einmalzahlungen 

 
     (1) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die seit 
dem 1. Januar 2008 in einem ununterbroche-
nen Arbeitsverhältnis zu einem Dienstgeber im 
Geltungsbereich der Dienstvertragsordnung 
der Evangelischen Kirche in Deutschland in 
der bis zum 31. Dezember 2008 geltenden 
Fassung stehen, erhalten unbeschadet der 
Regelung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in Elternzeit nach Absatz 3 eine Einmalzah-
lung in Höhe von 2.000 €, die in folgenden 
Teilbeträgen ausgezahlt wird: 
 
a)  im Oktober 2008 in Höhe von 750 €, 
 
b)  im Dezember 2008 in Höhe von 750 €, 
 
c)  im März 2009 in Höhe von 500 €. 
 
Der Anspruch auf Auszahlung der Teilbeträge 
nach Satz 1 besteht in den Monaten Oktober 
2008, Dezember 2008 und März 2009, wenn 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an min-
destens einem Tag des jeweiligen Fälligkeits-
monats Anspruch auf Bezüge (Vergütung/ 
Lohn/ Entgelt, Urlaubsvergütung, Urlaubslohn/
Urlaubsentgelt oder Krankenbezüge) haben; 
dies gilt auch für Kalendermonate, in denen 
nur wegen der Höhe der Barleistungen des 
Sozialversicherungsträgers Krankengeldzu-

schuss nicht gezahlt wird. Die jeweiligen Teil-
beträge werden auch gezahlt, wenn Mitarbei-
terinnen wegen der Beschäftigungsverbote 
nach § 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 Mutterschutz-
gesetz in dem jeweiligen Fälligkeitsmonat kei-
ne Bezüge erhalten. Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die nach dem 30. September 2008 
bis zum 31. Dezember 2008 aus dem Arbeits-
verhältnis ausscheiden, erhalten die Teilbeträ-
ge nach Satz 1 Buchstabe a) und b), soweit 
sie die sonstigen Voraussetzungen nach Satz 
1 bis 3 erfüllen. 
 
     (2) Nichtvollbeschäftigte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter erhalten den Teilbetrag der 
Einmalzahlung, der dem Verhältnis der mit ih-
nen vereinbarten durchschnittlichen Arbeits-
zeit zu der regelmäßigen wöchentlichen Ar-
beitszeit eines entsprechenden Vollbeschäftig-
ten entspricht. Maßgebend sind die Verhältnis-
se am 1. Oktober 2008, 1. Dezember 2008 
sowie am 1. März 2009. 
 
     (3) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in El-
ternzeit, die seit dem 1. Januar 2008 und über 
den 31. Dezember 2008 hinaus in einem un-
unterbrochenen Arbeitsverhältnis zu einem 
Dienstgeber im Geltungsbereich der Dienst-
vertragsordnung der Evangelischen Kirche in 
Deutschland in der bis zum 31. Dezember 
2008 geltenden Fassung stehen, erhalten für 
jeden Kalendermonat, in dem ein Anspruch 
auf Bezüge nach Abs. 1 Satz 2 oder ein Be-
schäftigungsverbot nach § 3 Abs. 2 und § 6 
Abs. 1 Mutterschutzgesetz besteht, anteilig ein 
Zwölftel der Einmalzahlung von 2.000 €. Wird 
in der Elternzeit eine erziehungsgeldunschäd-
liche Teilzeitbeschäftigung ausgeübt, besteht 
Anspruch auf die Zahlung der Teilbeträge ge-
mäß Absatz 2. 
 
     (4) Die Einmalzahlung ist bei der Bemes-
sung sonstiger Leistungen nicht zu berück-
sichtigen. 
 
     (5) Für Auszubildende, Schüler und Prakti-
kanten gilt der Absatz 1 mit der Maßgabe, 
dass sie jeweils Einmalzahlungen in Höhe von 
200 € erhalten, die mit den Bezügen für Okto-
ber 2008, Dezember 2008 und März 2009 
ausgezahlt werden. 
 

5. Abschnitt 
Übergangs- und Schlussvorschrift 

 
§ 21 

In-Kraft-Treten 
 
     Diese Arbeitsrechtsregelung tritt am 1. Ok-
tober 2008 in Kraft.  
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Anlage 1 
 

Zuordnung der Vergütungsgruppen des Vergütungsgruppenplans der  
Evangelischen Kirche in Deutschland zu den Entgeltgruppen für am 31. Dezember 2008/ 

1. Januar 2009 vorhandene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Überleitung 

Entgelt-
gruppe 

 
Berufsgruppeneinteilung A 

 
Berufsgruppeneinteilung B 

15 Ü I Keine 
15 Keine Stufe 6 

Ia 
Ia nach Aufstieg aus Ib 
Ib mit ausstehendem Aufstieg nach Ia 

Keine 

14 Keine Stufe 6 
Ib ohne Aufstieg nach Ia 
Ib nach Aufstieg aus IIa 
IIa mit ausstehendem Aufstieg nach Ib 

Keine 

13 Keine Stufe 6 
IIa ohne Aufstieg nach Ib 

Keine 

12 Keine Stufe 6 
IIa nach Aufstieg aus III 
III mit ausstehendem Aufstieg nach Iia 

Keine 

11 Keine Stufe 6 
III ohne Aufstieg nach IIa  
III nach Aufstieg aus IVa 
IVa mit ausstehendem Aufstieg nach III 

Keine 

10 Keine Stufe 6 
IVa ohne Aufstieg nach III 
IVa nach Aufstieg aus IVb 
IVb mit ausstehendem Aufstieg nach IVa 
Va in den ersten sechs Monaten der Be-
rufsausübung, wenn danach IVb mit Aufstieg 
nach IVa (Zuordnung zu Stufe 1) 

Keine 

9 IVb ohne Aufstieg nach IVa (keine Stufe 6) 
IVb nach Aufstieg aus Va ohne weiteren Auf-
stieg nach IVa (keine Stufe 6) 
IVb nach Aufstieg aus Vb (keine Stufe 6) 
Va mit ausstehendem Aufstieg nach IVb ohne 
weiteren Aufstieg nach IVa (keine Stufe 6) 
Va ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 3 nach 5 
Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in 
Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 
Vb mit ausstehendem Aufstieg nach IVb 
(keine Stufe 6) 
Vb ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 3 nach 5 
Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in 
der Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 
Vb nach Aufstieg aus Vc (Stufe 3 nach 5 Jah-
ren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 
3, keine Stufen 5 und 6)  

H 9 (Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, keine 
Stufen 5 und 6) 

8 Vc mit ausstehendem Aufstieg nach Vb 
Vc ohne Aufstieg nach Vb 
Vc nach Aufstieg aus VIb 

H 8 a  
H 8 mit ausstehendem Aufstieg nach H 8 a  

7 Keine H 7 a 
H 7 mit ausstehendem Aufstieg nach H 7 a 
H 7 nach Aufstieg aus H 6 
H 6 mit ausstehendem Aufstieg nach H 7 und 
H 7 a 



83 

Entgelt-
gruppe 

 
Berufsgruppeneinteilung A 

 
Berufsgruppeneinteilung B 

6 VIb mit ausstehendem Aufstieg nach Vc 
VIb ohne Aufstieg nach Vc 
VIb nach Aufstieg aus VII 

H 6 a 
H 6 mit ausstehendem Aufstieg nach H 6 a 
H 6 nach Aufstieg aus H 5 
H 5 mit ausstehendem Aufstieg nach H 6 und 
H 6 a  

5 VII mit ausstehendem Aufstieg nach VIb 
VII ohne Aufstieg nach VIb 
VII nach Aufstieg aus VIII 

H 5 a 
H 5 mit ausstehendem Aufstieg nach H 5 a 
H 5 nach Aufstieg aus H 4 
H 4 mit ausstehendem Aufstieg nach H 5 und 
H 5 a 

4 Keine H 4 a 
H 4 mit ausstehendem Aufstieg nach H 4 a 
H 4 nach Aufstieg aus H 3 
H 3 mit ausstehendem Aufstieg nach H 4 und 
H 4 a 

3 Keine Stufe 6 
VIII mit ausstehendem Aufstieg nach VII 
VIII ohne Aufstieg nach VII 
VIII nach Aufstieg aus IXb  

H 3 a 
H 3 mit ausstehendem Aufstieg nach H 3 a 
H 3 nach Aufstieg aus H 2 und H 2 a mit aus-
stehendem Aufstieg nach H 3 a 
H 3 nach Aufstieg aus H 2 a mit ausstehen-
dem Aufstieg nach H 3 a 
H 3 nach Aufstieg aus H 2 und H 2 a (keine 
Stufe 6) 
H 2 a nach Aufstieg aus H 2 mit ausstehen-
dem Aufstieg nach H 3 und H 3 a  
H 2 a mit ausstehendem Aufstieg nach H 3 
und H 3 a 
H 2 a nach Aufstieg aus H 2 (keine Stufe 6) 
H 2 mit ausstehendem Aufstieg nach H 2 a, H 
3 und H 3 a 
H 2 mit ausstehendem Aufstieg nach H 2 a 
und H 3 (keine Stufe 6) 

2 Ü Keine H 2 a 
H 2 mit ausstehendem Aufstieg nach H 2 a 
H 2 nach Aufstieg aus H 1 
H 1 mit ausstehendem Aufstieg nach H 2 und 
H 2 a 

2 IXa 
IXb mit ausstehendem Aufstieg nach VIII 
IXb mit ausstehendem Aufstieg nach IXa 
IXb nach Aufstieg aus X (keine Stufe 6) 
X (keine Stufe 6) 

H 1 a (keine Stufe 6) 
H 1 mit ausstehendem Aufstieg nach H 1 a 
(keine Stufe 6)  

1 Keine Keine 
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Anlage 2 
 

Vorläufige Zuordnung der Vergütungsgruppen des Vergütungsgruppenplans der 
Evangelischen Kirche in Deutschland zu den Entgeltgruppen für ab dem 

1. Januar 2009 stattfindende Eingruppierungsvorgänge 

Entgelt-
gruppe 

 
Berufsgruppeneinteilung A 

 
Berufsgruppeneinteilung B 

15 Keine Stufe 6 
Ia 
Ib mit Aufstieg nach Ia  

Keine 

14 Keine Stufe 6 
Ib ohne Aufstieg nach Ia 

Keine 

13 Keine Stufe 6 
IIa mit und ohne Aufstieg nach Ib  
(ggf. Zulage nach § 14 (8) ARRÜ-DVO.EKD) 

Keine 

12 Keine Stufe 6 
III mit Aufstieg nach IIa 

Keine 

11 Keine Stufe 6 
III ohne Aufstieg nach IIa 
IVa mit Aufstieg nach III 

Keine 

10 Keine Stufe 6 
IVa ohne Aufstieg nach III 
IVb mit Aufstieg nach IVa 
Va in den ersten sechs Monaten der Berufs-
ausübung, wenn danach IVb mit Aufstieg 
nach IVa 

Keine 

9 IVb ohne Aufstieg nach IVa, (keine Stufe 6) 
Va mit Aufstieg nach IVb ohne weiteren Auf-
stieg nach IVa, (keine Stufe 6) 
Va ohne Aufstieg nach IVb, (Stufe 3 nach 5 
Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in 
Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 
Vb mit Aufstieg nach IVb (keine Stufe 6) 
Vb ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 3 nach 5 
Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in 
Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

H 9 (Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, keine 
Stufen 5 und 6) 

8 Vc mit Aufstieg nach Vb 
Vc ohne Aufstieg nach Vb 

H 8 mit Aufstieg nach H 8 a 

7 Keine H 7 mit Aufstieg nach H 7 a 
H 6 mit Aufstieg nach H 7 und H 7 a 

6 VIb mit Aufstieg nach Vc 
VIb ohne Aufstieg nach Vc 

H 6 mit Aufstieg nach H 6 a 
H 5 mit Aufstieg nach H 6 und H 6 a 

5 VII mit Aufstieg nach VIb 
VII ohne Aufstieg nach VIb 

H 5 mit Aufstieg nach H 5 a 
H 4 mit Aufstieg nach H 5 und H 5 a 

4 Keine H 4 mit Aufstieg nach H 4 a 
H 3 mit Aufstieg nach H 4 und H 4 a 

3 Keine Stufe 6 
VIII mit Aufstieg nach VII 
VIII ohne Aufstieg nach VII 

H 3 mit Aufstieg nach H 3 a 
H 2 a mit Aufstieg nach H 3 und H 3 a 
H 2 mit Aufstieg nach H 2 a, H 3 und H 3 a 
H 2 mit Aufstieg nach H 2 a und H 3 (keine 
Stufe 6) 

2 Ü Keine H 2 mit Aufstieg nach H 2 a 
H 1 mit Aufstieg nach H 2 und H 2 a 

2 IXb mit Aufstieg nach VIII 
IXb mit Aufstieg nach IXa 
X mit Aufstieg nach IXb (keine Stufe 6) 

H 1 mit Aufstieg nach H 1 a (keine Stufe 6) 
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1 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einfachsten Tätigkeiten, zum Beispiel 
- Essens- und Getränkeausgeber/innen 
- Garderobenpersonal 
- Spülen und Gemüseputzen und sonstige Tätigkeiten im Haus- und Küchenbereich 
- Reiniger/innen in Außenbereichen wie Höfe, Wege, Grünanlagen, Parks 
- Hausarbeiter/innen 
- Hausgehilfe/Hausgehilfin 
- Bote/Botin (ohne Aufsichtsfunktion) 
Hinweis: Diese Zuordnung gilt unabhängig von bisherigen Zuordnungen zu Vergütungsgrup-
pen. 

Entgelt-
gruppe 

 
Berufsgruppeneinteilung A 

 
Berufsgruppeneinteilung B 

Anlage 3 
 

Fortgeltende Arbeitsrechtsregelungen 

Arbeitsrechtsregelung über die Zulage an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Ballungsräumen vom    
1. Juli 1991 (ABl.EKD 1992 S. 54) i. d. F. der Änderung vom 25. Oktober 2001 (ABl.EKD 2002 S. 56) 
Arbeitsrechtsregelung über die Einschränkung von Fahrtkostenzuschüssen für Mitarbeiter/innen der 
Hauptgeschäftsstelle des Diakonischen Werkes der EKD und "Dienste in Übersee" vom 13. März 
1990 (ABl.EKD S.206) 
Arbeitsrechtsregelung über die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahmen nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) vom 23. Mai 1996 ABl.
EKD S. 431) i. d. F. der Änderung vom 24. Juni 1998 (ABl.EKD S. 401) 
Arbeitsrechtsregelung über Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
(Fortbildungsordnung) vom 13. März 1990 (ABl.EKD S. 204) 
Arbeitsrechtsregelung zur Sicherung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Fall der Einschränkung 
oder Auflösung von Einrichtungen oder von Rationalisierungs- und Strukturmaßnahmen 
(Sicherungsordnung – SichO.EKD) vom 13. Dezember 2000 (ABl.EKD 2001 S. 145) i. d. F. der Ände-
rung vom 16. Dezember 2005 (ABl.EKD 2006 S. 389) 
Arbeitsrechtsregelung zur Anpassung des Arbeitsrechts für die Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Gebiet 
des ehemaligen Bundes der Evangelischen Kirchen und seines Diakonischen Werkes 
(Anpassungsarbeitsrechtsregelung) vom 1. März 1991 (ABl.EKD S. 205) i. d. F. der Änderung vom   
1. Oktober/ 30. November 2004 (ABl.EKD 2005 S. 201) 
Arbeitsrechtsregelung über die Ordnung über die Kirchliche Altersversorgung (OKAV) vom 11. De-
zember 1996 (ABl.EKD 1997 S. 104) i. d. F. der Änderung vom 1. März 2003 (ABl.EKD 2003 S. 159) 
Arbeitsrechtsregelung über die Altersteilzeitarbeit (Altersteilzeitarbeitsrechtsregelung - ATZA) vom 26. 
Februar 1998 (ABl.EKD S. 158) i. d. F. der Änderung vom 4. Mai 2001 (ABl.EKD S. 370) 
Arbeitsrechtsregelung für im Ausland eingesetzte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
(Auslandsarbeitsrechtsregelung) vom 4. Mai 2001 (ABl.EKD S. 369) 
Rahmenrichtlinie für eine Dienstvereinbarung zur Einführung von Arbeitszeitkonten zur Flexibilisierung 
der Arbeitszeiten in Dienststellen der Evangelischen Kirche in Deutschland sowie der in § 1 DVO.EKD 
genannten Einrichtungen vom 1. Dezember 1999 (ABl.EKD 2000 S. 87) 
Arbeitsrechtsregelung über die Pauschalversteuerung der Umlage zur kirchlichen Zusatzversorgungs-
kasse vom 19. Dezember 1989 (ABl.EKD 1996 S. 90) i. d. F. der Änderung vom 25. Oktober 2001 
(ABl.EKD 2002 S. 55) 



Kirchengesetz 
vom 27. November 2008 

zur Änderung des Kirchengesetzes 
über das Haushalts-, Kassen-,  

Rechnungs- und Prüfungswesen  
in der Evangelisch-reformierten Kirche 

(Synode evangelisch-reformierter Kirchen  
in Bayern und Nordwestdeutschland) 

vom 17. November 2005 
 
     Die Gesamtsynode hat das folgende Kir-
chengesetz beschlossen, das hiermit verkün-
det wird: 
 
     Das Kirchengesetz über das Haushalts-, 
Kassen-, Rechnungs- und Prüfungswesen in 
der Evangelisch-reformierten Kirche (Synode 
evangelisch-reformierter Kirchen in Bayern 
und Nordwestdeutschland) in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 17. November 
2005 (Gesetz- und Verordnungsbl. Bd. 18     
S. 381) wird wie folgt geändert: 
 

Artikel 1 
 
1.  Im Inhaltsverzeichnis wird nach der Anga-

be „§ 77 Zuständigkeit für das Prüfungswe-
sen“ die Angabe „§ 77 a Außerordentliche 
Kassen-, Rechnungs- und Ordnungsprü-
fungen“ neu eingefügt. 

 
2.  § 72 Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst: 
 
     „(4) Die Rücklagen sind, soweit sie nicht als 

Betriebsmittel der Kasse benötigt werden, 
sicher und ertragbringend anzulegen. Die 
vom Moderamen der Gesamtsynode erlas-
senen Anlagerichtlinien sind zu beachten. 
Die allgemeine Rücklage muss in der von 
Absatz 2 Satz 1 festgesetzten Höhe für ih-
ren Zweck rechtzeitig verfügbar sein.“ 

 
3.  § 77 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
 
     „(1) Die jährlichen Kassen-, Rechnungs- 

und Ordnungsprüfungen bei den Kirchen-
gemeinden veranlasst der Kirchenrat. Hier-
zu kann der Kirchenrat einen Rechnungs-
prüfungsausschuss der Gemeinde berufen 
oder die Rechnungsprüfungsstelle der    
Evangelisch-reformierten Kirche mit der 
Prüfung beauftragen. Wird ein Rechnungs-
prüfungsausschuss der Gemeinde einge-
setzt, so haben ihm drei fachkundige Ge-
meindeglieder anzugehören, die für die 
Dauer einer Wahlperiode des Kirchenrates 
berufen werden. An der Rechnungsprüfung 
durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
der Gemeinde ist die Rechnungsprüfungs-
stelle der Evangelisch-reformierten Kirche 
vollumfänglich zu beteiligen.“ 

4.  § 77 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
 
     „(2) Die jährlichen Kassen-, Rechnungs- 

und Ordnungsprüfungen bei den Synodal-
verbänden und den Rentämtern veranlasst 
das Moderamen der Synode. Hierzu kann 
die Synode einen Rechnungsprüfungsaus-
schuss des Synodalverbandes berufen  
oder die Rechnungsprüfungsstelle der    
Evangelisch-reformierten Kirche mit der 
Prüfung beauftragen. Wird ein Rechnungs-
prüfungsausschuss der Synode eingesetzt, 
so haben ihm drei fachkundige Gemeinde-
glieder anzugehören, die für die Dauer ei-
ner Wahlperiode der Synode berufen wer-
den. An der Rechnungsprüfung durch den 
Rechnungsprüfungsausschuss der Synode 
ist die Rechnungsprüfungsstelle der Evan-
gelisch-reformierten Kirche vollumfänglich 
zu beteiligen.“ 

 
5.  Nach § 77 wird folgender neuer § 77 a ein-

gefügt: 
 

„§ 77 a 
Außerordentliche Kassen-, Rechnungs-  

und Ordnungsprüfungen 
 
     (1) Die Rechnungsprüfung der Evange-

lisch-reformierten Kirche ist berechtigt, ne-
ben den jährlichen Kassen-, Rechnungs- 
und Ordnungsprüfungen nach § 77 Abs. 1 
und 2 bei den Kirchengemeinden, Synodal-
verbänden und Rentämtern sowie den da-
mit verbundenen Werken und Einrichtun-
gen außerordentliche Kassen-, Rech-
nungs- und Ordnungsprüfungen durchzu-
führen. Hierzu bedarf es keiner Beauftra-
gung durch die Kirchenräte oder die Mode-
ramina der Synoden. 

 
     (2) Außerordentliche Kassen-, Rechnungs- 

und Ordnungsprüfungen erstrecken sich 
auch auf das laufende Rechnungsjahr. 

 
     (3) Jährlich sollen mindestens fünf außeror-

dentliche Kassen-, Rechnungs- und Ord-
nungsprüfungen durchgeführt werden.“ 

 
Artikel 2 

 
     Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 
2009 in Kraft. 
 
     Leer, den 15. Dezember 2008 
 

Der Präses der Gesamtsynode 
 

D u i n  
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Haushaltsgesetz  
der Evangelisch-reformierten Kirche 

(Synode evangelisch-reformierter Kirchen 
in Bayern und Nordwestdeutschland) 

für das Rechnungsjahr 2009 
(01.01.2009 - 31.12.2009) 
vom 28. November 2008 

 
 
     Die Gesamtsynode hat gemäß § 24 Abs. 1 
des Kirchengesetzes über das Haushalts-, 
Kassen-, Rechnungs- und Prüfungswesen in 
der Evangelisch-reformierten Kirche (Haus-
haltsordnung) vom 17. November 2005 
(Gesetz- und Verordnungsblatt Bd. 18 S. 381) 
das folgende Haushaltsgesetz beschlossen, 
das hiermit verkündet wird: 
 

§ 1 
Haushaltsplan  

 

     (1) Der Haushaltsplan (einschließlich Stel-
lenplan) der Evangelisch-reformierten Kirche 
für das Rechnungsjahr 2009 wird genehmigt 
und wie folgt festgestellt: 
 

     E i n n a h m e:   34.666.500 € 
     A u s g a b e:      34.666.500 € 
 

Darin enthalten:      Einzelplan 21 
                               “Gesamtpfarrkasse” 
 

     Einnahme:         4.637.200 € 
     Ausgabe:            9.165.500 € 
 

                               Einzelplan 32 
                              “Landeskirchliche Jugend-

arbeit” 
 

     Einnahme:           81.000 € 
     Ausgabe:            289.000 € 
 

     (2) Die Ansätze der Einzelpläne in Einnah-
me und Ausgabe werden im Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt bekannt gegeben. 
 

§ 2 
Haushaltsvermerke 

 

     (1) Die im Haushaltsplan mit “GD” versehe-
nen Titel sind innerhalb der betreffenden 
Gruppierungen und des Unterabschnitts ge-
genseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähig-
keit weiterer Titel ergibt sich aus der entspre-
chenden Anlage zum Haushaltsplan 2009. 

     (2) Bei den mit “ED” versehenen Titeln be-
rechtigen Mehreinnahmen zu Mehrausgaben 
bei den jeweils entsprechenden Titeln. Auf die 
Anlage “Haushaltsvermerke” zum Haushalts-
plan 2009 wird verwiesen. 
 

     (3) Bei den mit “UE” gekennzeichneten Ti-
teln können nicht verbrauchte Mittel in das 
nächste Jahr übertragen werden. 
 

§ 3 
Mehreinnahmen, Minderausgaben 

 

     (1) Mehreinnahmen oder Minderausgaben 
im Haushalt der Evangelisch-reformierten Kir-
che sind am Ende des Rechnungsjahres über 
Titel 00.8111.00.9111 der Allgemeinen Haus-
haltsrücklage zuzuführen, soweit nicht durch 
Nachtragshaushalt anderes bestimmt wird. 
 

     (2) Zweckbestimmte Haushaltsmittel sind, 
soweit die Einnahmen die Ausgaben über-
schreiten, nicht den allgemeinen Haushalts-
rücklagen zuzuführen. Die Mehreinnahmen 
sind vielmehr am Schluss des Rechnungsjah-
res festzustellen und bei den Titeln des Haus-
haltsplanes für das folgende Rechnungsjahr 
nachzuweisen. 
 

§ 4 
Kassenkredite 

 

     Im Rechnungsjahr 2009 dürfen Kassenkre-
dite in Höhe bis zu insgesamt 2.550.000 € auf-
genommen werden. 
 

§ 5 
Bürgschaften 

 

     Bürgschaften gemäß § 16 des Kirchenge-
setzes über das Haushalts- Kassen-, Rech-
nungs- und Prüfungswesen in der Evange-
lisch-reformierten Kirche können bis zu einer 
Gesamthöhe von 250.000 € übernommen 
werden. 
 

     L e e r, den 15. Dezember 2008 
 

Der Präses der Gesamtsynode 
 

D u i n 
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Haushaltsgesetz des Diakonischen Werkes 
der Evangelisch-reformierten Kirche 

(Synode evangelisch-reformierter Kirchen 
in Bayern und Nordwestdeutschland) 

für das Rechnungsjahr 2009 
(01.01.2009 - 31.12.2009) 
vom 28. November 2008 

 

     Die Gesamtsynode hat gemäß § 24 Abs. 1 
des Kirchengesetzes über das Haushalts-, 
Kassen-, Rechnungs- und Prüfungswesen in 
der Evangelisch-reformierten Kirche (Haus-
haltsordnung) vom 17. November 2005 
(Gesetz- und Verordnungsblatt Bd. 18 S. 381) 
das folgende Haushaltsgesetz beschlossen, 
das hiermit verkündet wird: 
 

§ 1 
Haushaltsplan des Diakonischen Werkes der 

Evangelisch-reformierten Kirche 
(Synode evangelisch-reformierter Kirchen in 

Bayern und Nordwestdeutschland) 
 

     (1) Der Haushaltsplan (einschließlich Stel-
lenplan) des Diakonischen Werkes der Evan-
gelisch-reformierten Kirche (Synode evange-
lisch-reformierter Kirchen in Bayern und Nord-
westdeutschland) für das Rechnungsjahr 2009 
wird genehmigt und wie folgt festgestellt: 
 

     E i n n a h m e:  1.319.500,00 € 
     A u s g a b e:     1.319.500,00 € 

     (2) Die Ansätze des Einzelplanes in Ein-
nahme und Ausgabe werden im Gesetz- und 
Verordnungsblatt bekannt gegeben. 
 

§ 2 
Haushaltsvermerke 

 
     (1) Die im Haushaltsplan mit „GD“ versehe-
nen Titel sind innerhalb der betreffenden 
Gruppierungen gegenseitig deckungsfähig. 
Die Deckungsfähigkeit weiterer Titel  ergibt 
sich aus der entsprechenden Anlage zum je-
weiligen Haushaltsplan 2009. 
 
     (2) Bei den mit „ED“ versehenen Titeln be-
rechtigen Mehreinnahmen zu  Mehrausgaben 
bei den jeweils entsprechenden Titeln. Auf die 
Anlage „Haushaltsvermerke“ zum jeweiligen 
Haushaltsplan 2009 wird verwiesen. 
 

§ 3 
Mehreinnahmen, Minderausgaben 

 
     (1) Mehreinnahmen oder Minderausgaben 
im Haushalt des Diakonischen Werkes werden 
über Titel 00.4110.00.9110 der allgemeinen 
Rücklage des Diakonischen Werkes zuge-
führt. 
 
     (2) Zweckbestimmte Haushaltsmittel sind, 
soweit die Einnahmen die Ausgaben über-
schreiten, nicht der allgemeinen Haushalts-
rücklage zuzuführen. Die  Mehreinnahmen 
sind vielmehr am Schluss des Rechnungsjah-
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Anlage zu § 1 Absatz 2 des Haushaltsgesetzes 2009:  
    

Zusammenstellung der Einzelpläne 2009 

    
   Überschuss- oder 

Einzelplan Einnahmen Ausgaben Zuschussbedarf 
0100 Gesamtsynode -   €  111.900,00 €  - 111.900,00 €  
0200 Kirchenamt 756.700,00 €  2.333.400,00 €  - 1.576.700,00 €  
1100 Ausbildung kirchlicher Dienst 20.000,00 €  207.500,00 €  - 187.500,00 €  
2100 Gesamtpfarrkasse 4.637.200,00 €  9.165.500,00 €  - 4.528.300,00 €  
2200 Versorgung 4.810.800,00 €  10.878.000,00 €  - 6.067.200,00 €  
3100 Kirchenmusikalische Arbeit 172.200,00 €  327.700,00 €  - 155.500,00 €  
3200 Jugendarbeit 81.000,00 €  289.000,00 €  - 208.000,00 €  
6100 Publizistik 60.700,00 €  230.200,00 €  - 169.500,00 €  
6200 Öffentlichkeitsarbeit -   €  121.000,00 €  - 121.000,00 €  
6300 Frauenarbeit 1.000,00 €  130.500,00 €  - 129.500,00 €  
6400 Gesamtkirchliche Aufgaben 123.800,00 €  3.894.200,00 €  - 3.770.400,00 €  
6500 Kostenbet. Gesamtkirche -   €  1.681.900,00 €  - 1.681.900,00 €  
8100 Vermögensverwaltung 178.100,00 €  685.700,00 €  - 507.600,00 €  
9100 Finanzverwaltung 23.825.000,00 €  4.610.000,00 €  19.215.000,00 €  
Summe 34.666.500,00 €  34.666.500,00 €  -   €  

Evangelisch-reformierte Kirche 



res festzustellen und bei den Titeln des Haus-
haltsplanes für das folgende Rechnungsjahr 
nachzuweisen. 
 

§ 4 
Familienferienstätte Blinkfüer 

 
     Die Familienferienstätte wird gemäß § 53 
der Haushaltsordnung nach betriebswirtschaft-
lichen Grundsätzen verwaltet. Die Buchhal-
tung erfolgt nach den Regeln der kaufmänni-

schen Buchführung. Für die Familienferien-
stätte ist ein Wirtschaftsplan für 2009 aufge-
stellt und als Anlage dem Haushaltsplan bei-
gefügt.  
 
     L e e r, den 15. Dezember 2008 
 

Der Präses der Gesamtsynode 
 

D u i n 
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Anlage zu § 1 Absatz 2 des Haushaltsgesetzes 2009: 
    

Zusammenstellung der Einzelpläne 2009 

    
   Überschuss- oder 

Einzelplan Einnahmen Ausgaben Zuschussbedarf 
4100 Diakonisches Werk 1.317.500,00 €  1.317.500,00 €  -   €  
4110 Rücklage 2.000,00 €  2.000,00 €  -   € 
Summe 1.319.500,00 € 1.319.500,00 € -   € 

 Diakonisches Werk 

Jahresrechnung 2007 
der Evangelisch-reformierten Kirche 

(Synode evangelisch-reformierter Kirchen 
in Bayern und Nordwestdeutschland) 

 

     Nachdem die Berichte der Rechnungsprü-
fer zur Kenntnis genommen und die Titelüber-
schreitungen des Rechnungsjahres 2007 ge-
nehmigt wurden, stellt die Gesamtsynode  
gem. § 69 Abs. 1 Nr. 11 der Kirchenverfas-
sung die vom Kirchenamt gelegte Jahresrech-
nung der Gesamtsynodalkasse einschließlich 
der Gesamtpfarrkasse für das Rechnungsjahr 
2007 fest und beschließt mit Mehrheit die Ent-
lastung des Moderamens der Gesamtsynode. 
 

     L e e r, den 15. Dezember 2008 
 

Der Präses der Gesamtsynode 
 

D u i n  
 

Jahresrechnung 2007 
des Diakonischen Werkes  

der Evangelisch-reformierten Kirche 
(Synode evangelisch-reformierter Kirchen 

in Bayern und Nordwestdeutschland) 
 

     Nachdem die Berichte der Rechnungsprü-
fer zur Kenntnis genommen wurden, stellt die 
Gesamtsynode gem. § 69 Abs. 1 Nr. 11 der 
Kirchenverfassung die vom Diakonischen 
Werk gelegte Jahresrechnung für das Rech-

nungsjahr 2007 fest und beschließt mit Mehr-
heit die Entlastung des Diakonieausschusses.  
 
     L e e r, den 15. Dezember 2008 
 

Der Präses der Gesamtsynode 
 

D u i n  
 
 

Beschluss 
über die Landeskirchensteuer der 

Evangelisch-reformierte Kirche 
(Synode evangelisch-reformierter Kirchen  

in Bayern und Nordwestdeutschland) 
für die Haushaltsjahre 2009 und 2010 

vom 27. November 2008 
 

I. 
 

1.  Die Landeskirchensteuer der Kirchenmit-
glieder, die ihren Wohnsitz oder gewöhnli-
chen Aufenthalt im Lande Niedersachsen 
haben, beträgt für die Jahre 2009 und 2010 
9 vom Hundert der Einkommensteuer 
(Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer, veranlag-
te Einkommensteuer), höchstens jedoch 
3,5 vom Hundert des zu versteuernden 
Einkommens bzw. des auf das zu versteu-
ernde Einkommen umzurechnenden Ar-
beitslohnes, von dem die Lohnsteuer be-
rechnet wird. 

 
     Bei der Berechnung der Kirchensteuer sind 

die Vorschriften des § 51 a des Einkom-



mensteuergesetzes (EStG) in der jeweils 
geltenden Fassung zu beachten. Auch bei 
der Berechnung der Höchstbegrenzung ist 
in Fällen, in denen Tatbestände nach         
§ 51 a Absatz 2 und 2 a EStG zu berück-
sichtigen sind, das zu versteuernde Ein-
kommen maßgeblich, das sich unter Be-
rücksichtigung des § 51 a Absatz 2 und 2 a  
EStG ergeben würde. 

 

     Der Kirchensteuerabzug vom Kapitalertrag 
ist bei Anwendung der Höchstbegrenzung 
auf die übrige Kirchensteuer vom Einkom-
men nur anzurechnen, soweit die zugrunde 
liegenden Kapitalerträge in die Ermittlung 
des zu versteuernden Einkommens einbe-
zogen wurden.  

 

2.  In Fällen der Lohnsteuerpauschalierung 
beträgt die Kirchensteuer 6 vom Hundert 
der pauschalen Lohnsteuer. Weist der Ar-
beitgeber die Nichtzugehörigkeit einzelner 
Arbeitnehmer zur Landeskirche nach, so ist 
insoweit keine Kirchensteuer zu erheben; 
für die übrigen Arbeitnehmer beträgt die 
Kirchensteuer 9 vom Hundert der pauscha-
len Lohnsteuer. Im Übrigen wird auf die 
Regelungen der ländereinheitlichen Erlas-
se vom 17. November 2006 (Az.: S 2447-8-
35, BStBl. I 2006, S. 716 f.) und vom 28. 
Dezember 2006 (Az.: S 2447-8-35, BStBl. I 
2007, S. 76 f.) hingewiesen. 

 

     Bei den Steuerpflichtigen, deren Lohnsteu-
erberechnung von einer innerhalb des Lan-
des Niedersachsen gelegenen Betriebs-
stätte vorgenommen wird, wird die Landes-
kirchensteuer von den dem Steuerabzug 
vom Arbeitslohn unterliegenden Bezügen 
im Lohnabzugsverfahren von den Arbeitge-
bern einbehalten. Steuerpflichtigen, deren 
Lohnsteuerberechnung von einer außer-
halb des Landes Niedersachsen gelegenen 
Betriebsstätte vorgenommen wird, wird die 
Landeskirchensteuer nach dem in dem 
betreffenden Bundesland geltenden Kir-
chensteuersatz einbehalten. 

 

II. 
 

Die Landeskirche erhebt von den Kirchenmit-
gliedern, deren Ehegatte einer steuererheben-
den Kirche nicht angehört, ein besonderes 
Kirchgeld, sofern die Ehegatten nach dem Ein-
kommensteuergesetz zusammen veranlagt 
werden. Das besondere Kirchgeld bemisst 
sich nach dem gemeinsam zu versteuernden 
Einkommen; es gilt folgende Tabelle: 

Die Vorschriften des § 2 Abs. 3 Satz 1 des Kir-
chensteuerrahmengesetzes sind auf das be-
sondere Kirchgeld anzuwenden. 
 
Bei der Berechnung des besonderen Kirchgel-
des sind die Vorschriften des § 51 a EStG in 
der jeweils geltenden Fassung zu beachten. 
 
Liegen die Voraussetzungen für die Erhebung 
des besonderen Kirchgeldes nicht während 
des gesamten Veranlagungszeitraumes vor, 
so ist der Jahresbetrag des besonderen Kirch-
geldes mit je einem Zwölftel für jeden vollen 
Kalendermonat, in dem die Voraussetzungen 
für die Erhebung des besonderen Kirchgeldes 
bestanden haben, festzusetzen. 
 
Das besondere Kirchgeld kann durch die Lan-
deskirche auf Antrag erstattet werden, sofern 
der Ehegatte einen Kirchenbeitrag an eine Re-
ligionsgemeinschaft entrichtet hat. Der Antrag 
ist innerhalb eines Jahres (Ausschlussfrist) an 
das Landeskirchenamt zu richten; die Frist be-
ginnt mit der Bekanntgabe des Steuerbeschei-
des. 
 

III. 
 

Kirchensteuern können ganz oder teilweise 
erlassen werden, wenn deren Einziehung 
nach Lage des einzelnen Falles unbillig wäre.  
 
Die Landeskirche kann auf Antrag des Kir-
chenmitglieds im Einzelfall bis zu 50 vom Hun-
dert der festgesetzten Kirchensteuer ermäßi-
gen, die auf ermäßigt zu besteuernde außer-
ordentliche Einkünfte nach § 34 EStG oder 
steuerfreie Beträge im Sinne von § 3 Nr. 40 
Buchst. b und c EStG, die dem Grunde nach 
den Veräußerungsgewinnen des § 34 Abs. 2 
Nr. 1 EStG entsprechen, entfällt. 
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Stufe 

Bemessungsgrundlage 
gemeinsam zu ver-
steuerndes Einkommen 
(§ 2 Abs. 5 EStG) Euro 

 
Besonderes 

Kirchgeld 
Euro 

  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
10 
11 
12 
13 

30 000 – 37 499 
37 500 – 49 999 
50 000 – 62 499 
62 500 – 74 999 
75 000 – 87 499 
87 500 – 99 999 

100 000 – 124 999 
125 000 – 149 999 
150 000 – 174 999 
175 000 – 199 999 
200 000 – 249 999 
250 000 – 299 999 

  300 000    und mehr 

96 
156 
276 
396 
540 
696 
840 

1 200 
1 560 
1 860 
2 220 
2 940 
3 600 



Der Antrag nach Absatz 2 ist innerhalb von 
fünf Jahren (Ausschlussfrist) an das Landes-
kirchenamt zu richten. Die Frist beginnt mit der 
Bekanntgabe des betreffenden Steuerbeschei-
des. 
 
Unter den gleichen Voraussetzungen können 
bereits entrichtete Beträge erstattet oder an-
gerechnet werden. Das Landeskirchenamt 
kann Erlassrichtlinien festlegen. 
 
     L e e r, den 15. Dezember 2008  
 

Der Präses der Gesamtsynode 
 

D u i n 
 
 

Anteile  
der Kirchengemeinden  
und Synodalverbände 

an der Landeskirchensteuer 2009  
 
     Gemäß § 3 Abs. 2 der Zuweisungsordnung 
in der Fassung vom 16. November 2007 wird 
beschlossen: 
 
     Die Zuweisung für das Haushaltsjahr 2009 
wird gemäß Zuweisungsordnung mit den Stei-
gerungssätzen des Jahres 2008 berechnet. 
 
     Die Steigerungssätze für den Grundbetrag 
der Zuweisungen an die Kirchengemeinden 
und die Synodalverbände werden für das 
Rechnungsjahr 2009 für die in § 1 Nrn. 1, 2a, 
2b, 3 bis 5 und 8 sowie die in § 2 Nrn. 1 bis 3 
der Zuweisungsordnung genannten Zuwei-
sungstatbestände auf 278 % und für die in § 1 
Nr. 2c genannten Tatbestände auf 258 % fest-
gesetzt. 
 
     Aus der Summe der Zuweisungen gemäß 
§ 1 der Zuweisungsordnung ergibt sich die 
Bruttozuweisung für die Kirchengemeinden 
und aus der Summe der Zuweisungen gemäß 
§ 2 der Zuweisungsordnung ergibt sich die 
Bruttozuweisung für die Synodalverbände. Die 
Bruttozuweisung beinhaltet die aus der An-
wendung der Steigerungssätze resultierenden 
Beträge. 
 
     Auf den Bruttozuweisungsbetrag erfolgt die 
Anrechnung der Nettoeinkünfte gemäß § 4 der 
Zuweisungsordnung. Für die Berechnung der 
Nettoeinkünfte gemäß § 4 der Zuweisungsord-
nung werden die Einkünfte des Rechnungs-
jahres 2007 zugrunde gelegt. 
 
     L e e r, den 27. Oktober 2008 
 

Das Moderamen der Gesamtsynode 
 

S c h m i d t 

Bekanntmachung 
über die Predigtvergütung 

für ehrenamtliche Ältestenprediger, 
Lektoren und Studenten der Theologie 

vom 27. Oktober 2008 
 
     Das Moderamen der Gesamtsynode hat 
am 27. Oktober 2008 unter der Beschluss Nr. 
IV/520 folgendes beschlossen: 
 
     „Ehrenamtliche Ältesetenprediger/Ältesten-
predigerinnen, Lektoren/Lektorinnen und Stu-
denten und Studentinnen der Theologie erhal-
ten mit Wirkung vom 1. Januar 2009 für eine 
Predigt 25,00 €.“ 
 
     Die Bekanntmachung vom 18. Dezember 
1978 in der Fassung vom 18. September 2001 
(Gesetz– und Verordnungsbl. Bd. 18 S. 25) 
wird aufgehoben. 
 
     L e e r, den 27. Oktober 2008 
 

Das Moderamen der Gesamtsynode 
 

S c h m i d t 
 

Durchführungsbestimmung 
vom 15. Dezember 2008 zur Verordnung 

des Rates der Konföderation 
evangelischer Kirchen in Niedersachsen 

über die Pfarrdienstwohnungen 
(DWVorschriften -KonfDWV-) 

vom 28. Januar 1997 
 
     Aufgrund von § 33 der Verordnung des Ra-
tes der Konföderation evangelischer Kirchen 
in Niedersachsen über die Pfarrdienstwohnun-
gen (DWVorschriften -KonfDWV-) vom 28. Ja-
nuar 1997 erlässt das Moderamen der Ge-
samtsynode folgende Durchführungsbestim-
mung: 
 

§ 1 
 
     Abweichend von § 27 Absatz 4 Satz 1 be-
trägt die zur Abgeltung der durch das Reini-
gen, Beleuchten und Beheizen des Amtszim-
mers entstehenden Kosten zu zahlende mo-
natliche Aufwandsentschädigung (Amts-
zimmerpauschale) 
 
a)  für das Reinigen bis zu 20,50 €, 
 
b)  für die Elektrizität bis zu 15,00 €, 
 
c)  für die Heizung bis zu 18,00 €. 
 

§ 2 
 
     Abweichend von § 27 Absatz 5 erhöht sich 
die zu zahlende Pauschale um 7,00 € für je-
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den weiteren Raum, wenn der Pfarrer im Aus-
nahmefall auf eigene Kosten auch für das Rei-
nigen und Beleuchten von sonstigen Dienst-
räumen, die sich in baulicher oder räumlicher 
Einheit mit der Dienstwohnung befinden, 
sorgt. 
 

§ 3 
 
     Diese Durchführungsbestimmung tritt am 
1. Januar 2009 in Kraft. 
 
     L e e r, den 15. Dezember 2008 
 

Das Moderamen der Gesamtsynode 
 

S c h m i d t 
 
 

Zur Besetzung freigegebene Stellen 
 

     Die vakante Pfarrstelle der Evangelisch-
reformierten Kirchengemeinde E m d e n im 
Bezirk Barenburg-Harsweg wird zur Wiederbe-
setzung freigegeben. 
 
     Die Freigabe erfolgt mit der Maßgabe, 
dass nur Stelleninhaberinnen oder Stellenin-
haber der Evangelisch-reformierten Kirche auf 
den Wahlaufsatz genommen werden können 
und der Stelleninhaber oder die Stelleninhabe-
rin im Falle einer veränderten parochialen Zu-
ordnung andere, gegebenenfalls auch zusätz-
liche Aufgaben zu übernehmen hat. 
 
     Bewerber und Bewerberinnen können ihre 
Gesuche innerhalb von 14 Tagen vom Er-
scheinen dieses Blattes ab beim Kirchenpräsi-
denten einreichen, sofern sie nicht unmittelbar 
mit dem Kirchenrat der Evangelisch-
reformierten Kirchengemeinde Emden in Ver-
bindung treten wollen.  
 
     Eine Veröffentlichung der Stellenausschrei-
bung erfolgt ebenfalls über die Internet-Seite 
der Evangelisch-reformierten Kirchengemein-
de Emden (www.moederkerk.de). 

___ 
 
     Die vakante Pfarrstelle der Evangelischen 
Kirchengemeinde F r e r e n - T h u i n e wird 
mit einer Auflage von vier Wochenstunden Re-
ligion - oder Entsprechendes - zur Wiederbe-
setzung freigegeben.  
 
     Die Freigabe erfolgt mit der Maßgabe, 
dass der Stelleninhaber oder die Stelleninha-
berin im Falle einer veränderten parochialen 
Zuordnung andere, gegebenenfalls auch zu-
sätzliche Aufgaben zu übernehmen hat. 

     Bewerber und Bewerberinnen können ihre 
Gesuche innerhalb von 14 Tagen vom Er-
scheinen dieses Blattes ab beim Kirchenpräsi-
denten einreichen, sofern sie nicht unmittelbar 
mit dem Kirchenrat der Evangelischen Kir-
chengemeinde Freren-Thuine in Verbindung 
treten wollen.  

___ 
 
Die vakante Pfarrstelle der unter einem Pfarr-
amt vereinigten Evangelisch-reformierten Kir-
chengemeinden H i n t e und W e s t e r h u -
s e n wird zur Wiederbesetzung freigegeben.  
 
Die Freigabe erfolgt mit der Maßgabe, dass 
der Stelleninhaber oder die Stelleninhaberin 
im Falle einer veränderten parochialen Zuord-
nung andere, gegebenenfalls auch zusätzliche 
Aufgaben zu übernehmen hat. 
 
Bewerber und Bewerberinnen können ihre Ge-
suche innerhalb von 14 Tagen vom Erschei-
nen dieses Blattes ab beim Kirchenpräsiden-
ten einreichen, sofern sie nicht unmittelbar mit 
dem Kirchenrat der Evangelisch-reformierten 
Kirchengemeinden Hinte und Westerhusen in 
Verbindung treten wollen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die 2. Pfarr-
stelle der Gemeinde im Falle einer Vakanz nur 
mit einem Stellenumfang von 50 % freigege-
ben wird. 

___ 
 
     Die vakante vierte Pfarrstelle der Evange-
lisch-reformierten Kirchengemeinde S c h ü t -
t o r f wird mit einer Auflage von zusätzlichen 
Aufgaben im Umfang von 33 % zur Wiederbe-
setzung freigegeben.  
 
     Die Freigabe erfolgt mit der Maßgabe, 
dass der Stelleninhaber oder die Stelleninha-
berin im Falle einer veränderten parochialen 
Zuordnung andere, gegebenenfalls auch zu-
sätzliche Aufgaben zu übernehmen hat. 
 
     Bewerber und Bewerberinnen können ihre 
Gesuche innerhalb von 14 Tagen vom Er-
scheinen dieses Blattes ab beim Kirchenpräsi-
denten einreichen, sofern sie nicht unmittelbar 
mit dem Kirchenrat der Evangelisch-
reformierten Kirchengemeinde Schüttorf in 
Verbindung treten wollen.  

___ 
 

     Die vakante gemeinsame Pfarrstelle der 
Evangelisch-reformierten Kirchengemeinden 
B u n d e, D i t z u m e r v e r l a a t, L a n d -
s c h a f t s p o l d e r und W y m e e r mit Sitz 
in Wymeer wird zur Wiederbesetzung freige-
geben. 
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     Die Freigabe erfolgt mit der Maßgabe, 
dass der Stelleninhaber oder die Stelleninha-
berin im Falle einer veränderten parochialen 
Zuordnung andere, gegebenenfalls auch zu-
sätzliche Aufgaben zu übernehmen hat. 
 
     Bewerber und Bewerberinnen können ihre 
Gesuche innerhalb von 14 Tagen vom Er-
scheinen dieses Blattes ab beim Kirchenpräsi-
denten einreichen, sofern sie nicht unmittelbar 
mit den Kirchenräten der Evangelisch-
reformierten Kirchengemeinden Bunde, Ditzu-
merverlaat, Landschaftspolder und Wymeer in 
Verbindung treten wollen. 
 
 

Personalnachrichten 
 
     In den Pfarrdienst der Evangelisch-refor-
mierten Kirchengemeinde L ü n e b u r g -
U e l z e n wurde eingeführt 
 
          Pastor 
          Martin H i n r i c h s 
          am 30. November 2008  
          in Lüneburg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Die Evangelisch-reformierte Kirche trauert 
um 
 

Pastor i. R. 
Karl-Heinz Beyer 

 
geb. 29.06.1921     gest. 07.12.2008 

 
     Pastor Karl-Heinz Beyer war von 1965 bis 
zum Eintritt in den Ruhestand 1986 Pastor in 
der Evangelisch-reformierten Kirchengemein-
de Veldhausen.  
Wir danken Gott dafür, dass wir Karl-Heinz 
Beyer in unserer Mitte gehabt haben und dass 
er seine Gaben in den Dienst der Kirche Jesu 
Christi gestellt hat. 
 

Moderamen der Gesamtsynode 
 

S c h m i d t 
 
Johannes 14,19 
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